
Anlagerichtlinien
Zürich Anlagestiftung

Ausgabe Oktober 2018



2

Inhaltsverzeichnis

 1. Grundsätze 3

Mischvermögen
 2. BVG Rendite 3

 3. BVG Rendite Plus 4

 4. BVG Wachstum 4

 5. Profil Defensiv 4

 6. Profil Ausgewogen 5

 7. Profil Progressiv 5

Kapitalmarkt
 8. Geldmarkt CHF 6

 9. Obligationen CHF Inland  6

10.  Obligationen CHF Inland SDC  
(Short Duration Concept) 7

11. Obligationen CHF Ausland 7

12. Obligationen CHF 15+ 7

13.  Obligationen Unternehmungen Euro  
(CHF hedged)  8

14.  Obligationen Unternehmungen USD  
(CHF hedged)  8

15. Obligationen Euro 9

16. Obligationen Welt Passiv  9

17. Wandelanleihen Global 10

Aktien
18. Aktien Schweiz 10

19. Aktien Schweiz Passiv 11

20. Aktien Europa 11

21. Aktien Europa Passiv  11

22. Aktien USA 12

23. Aktien USA Passiv  12

24. Aktien Japan 13

25. Aktien Japan Passiv  13

26. Aktien Emerging Markets 14

27. Aktien Emerging Markets Passiv  14

28. Aktien Global Small Cap 14

Immobilien
29. Immobilien – Wohnen Schweiz 15

30.  Immobilien – Geschäft Schweiz 16

31. Immobilien Europa Direkt 17

32. Immobilien Indirekt Global Passiv 18

Alternative Anlagen
33.  Alternative Alpha (CHF hedged)  

und Alternative Alpha  18

34.  Alternative Beta (CHF hedged)  
und Alternative Beta 20

35. Private Equity I 21

36. Private Equity II 22

37. Private Equity III 23

38. Infrastruktur I 25

39. Infrastruktur II 26

40.  Insurance Linked Strategies  
Non-Life (CHF hedged) 27

41.  Insurance Linked Strategies Life I 29

42.  Senior Loans Global (CHF hedged)  
und Senior Loans Global  30

43. Inkrafttreten 31

Addendum 32

Art. Seite Art. Seite



3

In Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der 
Statuten werden vom Stiftungsrat 
 folgende Anlagerichtlinien erlassen. Die 
unter «Grundsätze» aufgeführten 
 Bestimmungen gelten zusätzlich und 
subsidiär zu den entsprechenden 
 Einzelbestimmungen der Anlagegruppen  
mit Ausnahme von Art. 1 Ziffer 3.

Art. 1  
Grundsätze

Bei Anlagegruppen mit alternativen 
Anlageklassen (Hedge Funds, Private 
Equity etc.) und Immobilien kann  
von nachfolgenden Grundsätzen mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
 abgewichen werden.

1
Das Stammvermögen und das Anlage-
vermögen sind sorgfältig und unter 
 Beachtung der Kriterien Sicherheit, 
 Ertrag und Liquidität anzulegen. Die 
Anlagen werden von Fachleuten 
 systematisch betreut. Die Sicherheit 
umfasst eine angemessene Risiko-
verteilung in geografischer, branchen-
bezogener und währungsmässiger 
 Hinsicht. Schuldner und Gesellschafts-
begrenzungen werden zusammen  
mit einer angemessenen zeitlichen Staf- 
felung (bei Obligationenanlagegruppen)  
grosse Beachtung geschenkt. Als 
 Performance ist ein den Verhältnissen 
auf dem Geld- und Kapitalmarkt 
 entsprechender Ertrag anzustreben.  
Die Liquidität ist so zu bemessen,  
dass die Erfüllung der Ansprüche der 
Anleger innert der reglementarischen 
Fristen gesichert ist.

2
Alle Anlagegruppen investieren das Ver- 
mögen unter Einhaltung der Grundsätze  
und Richtlinien für die Kapitalanlage 
von Personalvorsorgeeinrichtungen des 
Bundesgesetzes über die berufliche 
 Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVG) und der zugehörigen 
Ausführungserlasse.

3
Von den Anlagerichtlinien darf nur im 
Einzelfall und befristet abgewichen  
werden, wenn das Interesse der Anleger  
eine Abweichung dringend erfordert 
und der Präsident oder die Präsidentin 
des Stiftungsrats der Abweichung 
 zustimmt. Die Abweichungen sind im 
Anhang der Jahresrechnung offen-
zulegen und zu begründen.

4
Der Einsatz von derivativen Instrumenten  
ist in allen Anlagegruppen unter Ein-
haltung der Verordnung über die beruf-
liche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge (BVV 2) erlaubt und folgt 
der Fachempfehlung zum Einsatz und 
zur Darstellung der derivativen Finanz-
instrumente (Art. 56a BVV 2).

5
In allen Anlagegruppen können flüssige 
Mittel mit einer Laufzeit von höchstens 
zwei Jahren bei erstklassigen Schuld-
nern mit mindestens Investment- Grade- 
Rating angelegt werden. Die flüssigen 
Mittel werden in CHF sowie in den-
jenigen Währungen angelegt, in welche  
die  Investitionen der entsprechenden 
 Anlagegruppe erfolgen. Ausgenommen  
ist die Anlagegruppe Geldmarkt, für 
welche spezielle Richtlinien gelten.  
In den Anlagegruppen, welche in Posi-
tionen investieren, die in anderen 
 Währungen denominiert sind, können 
die flüssigen Mittel auch in diesen 
Währungen angelegt werden. Die flüs-
sigen Mittel zählen nicht als off-Bench-
mark Positionen.

6
Bei Investitionen in festverzinsliche 
 Anlagen (gilt nicht für die Anlagegruppe 
Wandelanleihen Global, Obligationen 
Credit 100, Obligationen US Corporate 
und Insurance Linked Strategies) werden 
nur Schuldner berücksichtigt, welche 
von einer anerkannten Ratingagentur 
mindestens mit Investment Grade einge- 
stuft werden. Bei fehlendem Rating 
stützt die Einstufung auf Bankenratings 
ab.

7
Bei allen Anlagegruppen können 
 Wertschriften gegen Gebühr ausge-
liehen werden (Securities Lending).

8
Bei den in ausländischen Aktien investie- 
renden Anlagegruppen können auch 
Aktien von Gesellschaften mit Domizil in  
anderen als in den speziellen Anlage-
richtlinien genannten Ländern oder 
 Regionen gehalten werden, sofern sie 
im Benchmarkindex der betreffenden 
Anlagegruppe enthalten sind.

9
Angaben zu den Benchmarks sind auf 
der Internetseite der Anlagestiftung 
www.zurich-anlagestiftung.ch verfügbar.

Art. 2  
BVG Rendite

1
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV.

2
Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
 Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
 Anlagefonds (inkl. Immobilienfonds) 
 getätigt werden.

3
Die Anlagegruppe investiert ausschliess- 
lich in Obligationen, Immobilien und 
Aktien. Es wird nicht in Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 investiert. 
Der Aktienanteil am Gesamtvermögen 
der Anlagegruppe beträgt zwischen 
20% und 30%. Der Immobilienanteil 
ist auf maximal 15% beschränkt.  
Der maximal zulässige Fremdwährungs-
anteil beträgt 30%.

Anlagerichtlinien  
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4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 3  
BVG Rendite Plus

1
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und  
Art. 29 ASV.

2
Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
 Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
 Anlagefonds (inkl. Immobilienfonds) 
 getätigt werden.

3
Die Anlagegruppe investiert ausschliess- 
lich in Obligationen, Immobilien und 
Aktien. Es wird nicht in Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 investiert. 
Der Aktienanteil am Gesamtvermögen 
der Anlagegruppe beträgt zwischen 
30% und 40%. Der Immobilienanteil 
ist auf maximal 15% beschränkt. Der 

maximal zulässige Fremdwährungs-
anteil beträgt 30%.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 4  
BVG Wachstum

1
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV.

2
Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
 Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
 Anlagefonds (inkl. Immobilienfonds) 
 getätigt werden.

3
Die Anlagegruppe investiert ausschliess- 
lich in Obligationen, Immobilien und 
Aktien. Es wird nicht in Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 investiert. 
Der Aktienanteil am Gesamtvermögen 

der Anlagegruppe beträgt zwischen 
40% und 50%. Der Immobilienanteil 
ist auf maximal 15% beschränkt. Der 
maximal zulässige Fremdwährungs-
anteil beträgt 30%.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 5  
Profil Defensiv

1
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV.

2
Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
 Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
 Anlagefonds (inkl. Immobilienfonds) 
 getätigt werden.
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3
Der Aktienanteil am Gesamtvermögen 
der Anlagegruppe beträgt maximal 
30%. Der maximal zulässige Obligatio-
nenteil beträgt 70%.

4
Maximal 15% können in alternative 
Anlagen investiert werden.

5
Maximal 20% können in in- und auslän- 
dische Wandelanleihen investiert werden.

6
Maximal 30% können in Immobilien-
werte investiert werden, wobei 
 maximal 5% in ausländische Immobili-
enwerte investiert werden können.

7
Mindestens 70% der gesamten Anlagen  
der einzelnen Anlagegruppen werden 
direkt oder mittels kollektiver Anlagen 
in Effekten investiert, die auf CHF lauten  
oder gegenüber Währungsschwan-
kungen in CHF abgesichert sind.

8
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

9
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 10% 
beschränkt.

Art. 6  
Profil Ausgewogen

1
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV.

2
Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
 Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
 Anlagefonds (inkl. Immobilienfonds) 
 getätigt werden.

3
Der Aktienanteil am Gesamtvermögen 
der Anlagegruppe beträgt maximal 
40%. Der maximal zulässige Obligatio-
nenteil beträgt 60%.

4
Maximal 15% können in alternative 
Anlagen investiert werden.

5
Maximal 20% können in in- und aus-
ländische Wandelanleihen investiert 
werden.

6
Maximal 30% können in Immobilien-
werte investiert werden, wobei 
 maximal 5% in ausländische Immobili-
enwerte investiert werden können.

7
Mindestens 70% der gesamten Anlagen  
der einzelnen Anlagegruppen werden 
direkt oder mittels kollektiver Anlagen 
in Effekten investiert, die auf CHF lauten  
oder gegenüber Währungsschwan-
kungen in CHF abgesichert sind.

8
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive 
 Anlagen darf die Einhaltung dieser  

An lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

9
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 7  
Profil Progressiv

1
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter 
Einhaltung der Art. 26 Abs. 1 und 
Art. 29 ASV.

2
Es dürfen Ansprüche gegenüber den 
anderen Anlagegruppen der Zürich 
 Anlagestiftung und anderen Anlage-
stiftungen erworben sowie Direkt-
anlagen, Derivate und Anlagen in 
 Anlagefonds (inkl. Immobilienfonds) 
 getätigt werden.

3
Der Aktienanteil am Gesamtvermögen 
der Anlagegruppe beträgt maximal 
50%. Der maximal zulässige Obligatio-
nenteil beträgt 50%.

4
Maximal 15% können in alternative 
Anlagen investiert werden.

5
Maximal 20% können in in- und aus-
ländische Wandelanleihen investiert 
werden.

6
Maximal 30% können in Immobilien-
werte investiert werden, wobei 
 maximal 5% in ausländische Immo-
bilienwerte investiert werden können.
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7
Mindestens 70% der gesamten Anlagen  
der einzelnen Anlagegruppen werden 
direkt oder mittels kollektiver Anlagen 
in Effekten investiert, die auf CHF lauten  
oder gegenüber Währungsschwan-
kungen in CHF abgesichert sind.

8
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

9
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 8  
Geldmarkt CHF 

1
Die Anlagegruppe investiert in auf CHF 
lautende Geldmarktpapiere von in-
ländischen und ausländischen Schuld-
nern. Es dürfen nicht mehr als 33%  
der Anlagegruppe in nicht auf CHF 
 lautende Geldmarktpapiere angelegt 
werden. Das Währungsrisiko ist gegen 
CHF abgesichert.

2
Es sind die Grundsätze der geogra-
fischen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten  

zu beachten. Die maximale Restlaufzeit 
von individuellen Positionen beträgt 
höchstens 24 Monate. Die gewichtete 
durchschnittliche Restlaufzeit vom Port-
folio ist auf maximal 6 Monate limitiert.

3
Es dürfen nicht mehr als 10% der An-
lagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden. Davon 
ausgenommen sind Forderungen 
 gegen Bund und schweizerische Pfand-
briefinstitute. Die Maximalquote pro 
einzelnes schweizerisches Pfandbrief-
institut beträgt dabei 25%. Die Maxi-
malquote für Bundesanleihen beträgt 
100%.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 9  
Obligationen CHF Inland 

1
Die Anlagegruppe investiert in auf CHF 
lautende Obligationen oder Schuldver-
schreibungen von öffentlich-recht lichen 
sowie privatrechtlichen Schuldnern mit 

statutarischem Sitz in der Schweiz oder 
im Fürstentum Liechtenstein. Forderun-
gen gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind 
erlaubt, sofern diese in der Benchmark 
(SBI Domestic AAA-BBB) enthalten  
sind und gesamthaft maximal plus fünf 
 Prozentpunkte über der Benchmark-
gewichtung liegen.

2
Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
 angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten.

3
Es dürfen nicht mehr als 10% der An-
lagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden. Davon 
ausgenommen sind Forderungen 
 gegen Bund und schweizerische Pfand-
briefinstitute. Die Maximalquote pro 
einzelnes schweizerisches Pfandbrief-
institut beträgt dabei 25%. Die Maxi-
malquote für Bundesanleihen beträgt 
100%.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Anlagerichtlinien  
Zürich Anlagestiftung
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Art. 10  
Obligationen CHF Inland SDC 
(Short Duration Concept)

1
Die Anlagegruppe investiert in auf CHF 
lautende Obligationen oder Schuldver-
schreibungen von öffentlich-rechtlichen 
sowie privatrechtlichen Schuldnern  
mit statutarischem Sitz in der Schweiz 
oder im Fürstentum Liechtenstein. 
 Forderungen gemäss Art. 53 Abs. 3 
BVV 2 sind erlaubt, sofern diese in der 
Benchmark (SBI Domestic AAA-BBB) 
enthalten sind und gesamthaft maximal  
plus fünf Prozentpunkte über der Index- 
gewichtung liegen. Derivative Instru-
mente können benutzt werden, um das  
Zinsrisiko des Portfolios zu redu zieren. 
Die Duration der Anlagegruppe weicht 
maximal 2 Jahre von der Hälfte der 
Duration der SBI Domestic AAA-BBB ab.

2
Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
 angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten.

3
Es dürfen nicht mehr als 10% der An-
lagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden. Davon 
ausgenommen sind Forderungen 
 gegen Bund und schweizerische Pfand-
briefinstitute. Die Maximalquote pro 
einzelnes schweizerisches Pfandbrief-
institut beträgt dabei 25%. Die Maxi-
malquote für Bundesanleihen beträgt 
100%.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 

Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 11  
Obligationen CHF Ausland

1
Die Anlagegruppe investiert in auf CHF 
lautende Obligationen oder Schuld-
verschreibungen von öffentlich-rechtli-
chen sowie privatrechtlichen Schuldnern  
mit statutarischem Sitz im Ausland.  
Bei besonderen Marktverhältnissen 
(z. B. kurzfristigen Liquiditätsengpässen) 
dürfen auch maximal 20% inländische 
Schuldner berücksichtigt werden. For-
derungen gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 
sind erlaubt, sofern diese in der Bench- 
mark (SBI Foreign AAA-BBB) enthalten 
sind und gesamthaft maximal plus fünf 
Prozentpunkte über der Benchmark-
gewichtung liegen.

2
Es sind die Grundsätze der geogra-
fischen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten  
zu beachten.

3
Es dürfen nicht mehr als 10% der 
 Anlagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind 
 kollektive Anlagen, die für die Anleger 

Nachschuss- oder Sicherstellungspflich-
ten bedingen. Die Anlage in kollektive 
Anlagen darf die Einhaltung dieser 
 Anlagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 12  
Obligationen CHF 15+

1
Die Anlagegruppe investiert in auf CHF 
lautende Obligationen oder Schuld-
verschreibungen von öffentlich-rechtli-
chen sowie privatrechtlichen Schuldnern  
mit einer durchschnittlichen Restlauf-
zeit von mehr als 15 Jahren. Der Anteil 
an Auslandschuldnern ist auf 50%  
des Vermögens der Anlagegruppe be-
grenzt. Forderungen gemäss Art. 53 
Abs. 3 BVV 2 sind erlaubt, sofern diese 
in der Benchmark (SBI AAA-A 15+) 
enthalten sind und gesamthaft maxi-
mal plus fünf Prozentpunkte über  
der Benchmarkgewichtung liegen.

2
Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
 angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten.

3
Es dürfen nicht mehr als 10% der An-
lagegruppe in Titeln des gleichen In-
landschuldners angelegt werden. Davon  
ausgenommen sind Forderungen 
 gegen Bund und schweizerische Pfand-
briefinstitute. Die Maximalquote pro 
einzelnes schweizerisches Pfandbrief-
institut beträgt dabei 25%. Die Maximal- 
quote für Bundesanleihen beträgt 
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100%. Es dürfen nicht mehr als 5% 
der Anlagegruppe in Titeln des 
 gleichen Auslandschuldners angelegt 
werden.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 13  
Obligationen Unternehmungen 
Euro (CHF hedged)

1
Die Anlagegruppe investiert in auf EUR 
lautende Obligationen oder Schuld-
verschreibungen von öffentlich-rechtli-
chen sowie privatrechtlichen Schuldnern  
mit statutarischem Sitz im Ausland 
oder in der Schweiz. Schweizer Franken 
Obligationen dürfen bei besonderen 
Marktverhältnissen bis maximal 20% 
des Vermögens berücksichtigt werden. 
Das Währungsrisiko ist gegen CHF 
 abgesichert. Forderungen gemäss 
Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind erlaubt, 
 sofern diese in der Benchmark (Merill 
Lynch Corporate Index Non Financials) 
enthalten sind und gesamthaft maxi-

mal plus fünf Prozentpunkte über der 
Benchmarkgewichtung liegen.

2
Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
 angemessenen zeitlichen Staffelung der  
Fälligkeiten zu beachten. Der Anteil  
an Nicht-Investment-Grade-Schuldnern 
(d. h. unter Baa3 oder BBB-) ist auf  
5% beschränkt. Ausserdem muss  
die minimale durchschnittliche Rating-
qualität des Portfolios mindestens 
 Investment Grade entsprechen.

3
Der zulässige Anteil von Wandel- und 
Optionsanleihen beträgt höchstens 
5%. Aktien oder andere Beteiligungs-
rechte, welche durch die Ausübung von 
Wandel- oder Optionsrechten erwor-
ben wurden, müssen innert 3 Monaten 
abgebaut werden.

4
Es dürfen nicht mehr als 5% der 
 An lagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 

von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 14  
Obligationen Unternehmungen 
USD (CHF hedged)

1
Die Anlagegruppe investiert in auf USD 
lautende Obligationen oder Schuld-
verschreibungen von öffentlich-rechtli-
chen sowie privatrechtlichen Schuldnern  
mit statutarischem Sitz im Ausland 
oder in der Schweiz. Schweizer Franken 
Obligationen dürfen bei besonderen 
Marktverhältnissen bis maximal 20% 
des Vermögens berücksichtigt werden. 
Das Währungsrisiko ist gegen CHF 
 abgesichert. Forderungen gemäss 
Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind erlaubt, 
 sofern diese in der Benchmark (Barclays 
US Aggregate Corporate) enthalten 
sind und gesamthaft maximal plus fünf 
Prozentpunkte über der Benchmark-
gewichtung liegen.

2
Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
 angemessenen zeitlichen Staffelung der  
Fälligkeiten zu beachten. Der Anteil  
an Nicht-Investment-Grade-Schuldnern 
(tiefer als Baa3 gemäss Moody’s oder 
BBB- gemäss S & P) ist auf 10% be-
schränkt. Ausserdem muss die mini-
male durchschnittliche Ratingqualität 
des Portfolios mindestens Investment 
Grade entsprechen.

3
Der zulässige Anteil von Wandel- und 
Optionsanleihen beträgt höchstens 
5%. Aktien oder andere Beteiligungs-
rechte, welche durch die Ausübung von 
Wandel- oder Optionsrechten erwor-
ben wurden, müssen innert 3 Monaten 
abgebaut werden.

4
Es dürfen nicht mehr als 10% der 
 Anlagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
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 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind 
 kollektive Anlagen, die für die Anleger 
Nachschuss- oder Sicherstellungspflich-
ten bedingen. Die Anlage in  kollektive 
Anlagen darf die Einhaltung dieser 
 Anlagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 15  
Obligationen Euro

1
Die Anlagegruppe investiert in auf EUR 
lautende Obligationen oder Schuld-
verschreibungen von öffentlich-rechtli-
chen sowie privatrechtlichen Schuldnern.  
Forderungen gemäss Art. 53 Abs. 3 
BVV 2 sind erlaubt, sofern diese in  
der Benchmark (Barclays EUR Treasury 
 ex-Italy ex-Fitch) enthalten sind und 
 gesamthaft maximal plus fünf Prozent-
punkte über der Benchmarkgewichtung  
liegen.

2
Es sind die Grundsätze der geogra-
fischen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten zu 
beachten. Die Duration der Anlage-
gruppe weicht maximal 2 Jahre von  
der Duration der Benchmark ab.

3
Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet 
und richtet sich auf die Benchmark 
 Barclays Euro Treasury (Ex-Italy, Ex-Fitch)  

aus. Der maximale (ex-ante) Tracking 
Error beträgt 3%. Es dürfen nicht mehr 
als 10% der Anlagegruppe in Titeln des 
gleichen Schuldners angelegt  werden. 

Ausgenommen sind Schuldner mit 
mehr als 5% Benchmarkgewichtung: 
Die Schuldnerbegrenzung liegt  
dann  maximal 5% über der Bench-
mark gewichtung.

Überschreitungen der Begrenzung ein-
zelner Schuldner gemäss Art. 54 BVV 2 
sind möglich. Die Anzahl der Schuldner 
beträgt minimal 10. Der Anteil von 
Schuldnern, die nicht in der Benchmark 
vertreten sind, ist auf maximal 10% 
 begrenzt. Eine Ausnahme bilden Schuld- 
ner hoher Bonität, welche ins gesamt 
bis zu 30% als Substitute  verwendet 
werden dürfen. Nicht-Benchmarkschuld- 
ner und Substitute können  benutzt 
werden, um die Diversifikation der An-
lagegruppe zu erhöhen oder die Rendite  
zu optimieren. Die Liqui dität fällt nicht 
unter die Quote der Nicht- Benchmark-
schuldner.

4 
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 16  
Obligationen Welt Passiv 

1
Die Anlagegruppe investiert in Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen  
von öffentlich-rechtlichen Schuldnern, 
die Bestandteil des Citigroup World 
Government Bond Index (WGBI) ex 
Switzerland (hedged CHF) sind. Die An-
lagegruppe wird bestmöglich gegen 
Schweizer Franken abgesichert. 

2
Die Anlagen erfolgen möglichst index-
nah in Beteiligungspapiere, die Bestand- 
teil des Citigroup World Government 
Bond Index (WGBI) ex Switzerland 
(hedged CHF) sind. Unter Berücksichti-
gung der schieren Grösse des Bench- 
marks darf die «Sampling Methode» 
angewendet werden, mit dem Ziel, den 
ex-ante Tracking Error so klein wie 
möglich zu halten bei gleichzeitiger Ab-
bildung der Performance der Benchmark.  
Der maximale (ex-ante) Tracking Error 
ist kleiner als 1%. Überschrei tungen der  
Begrenzung einzelner Schuldner ge-
mäss Art. 54 BVV 2 sind möglich. Die 
Über- und Untergewichtung eines 
Schuldners gegenüber der Benchmark 
darf zwei Prozentpunkte nicht über-
schreiten. Forderungen gemäss Art. 53 
Abs. 3 BVV 2 sind erlaubt, sofern diese 
in der Benchmark Citigroup World 
 Government Bond Index (WGBI) ex 
Switzerland (hedged CHF) enthalten 
sind.

3
Die einzelnen Positionen müssen umge- 
hend liquidierbar sein, ohne dass 
 dadurch mit wesentlichen Kursände-
rungen gerechnet werden muss. 

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger 
 Nachschuss- oder Sicherstellungspflich-
ten bedingen. Die Anlage in kollektive 
 Anlagen darf die Einhaltung dieser 
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 Anlagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist  
auf höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 17  
Wandelanleihen Global

1
Die Anlagegruppe investiert in Wandel- 
und Optionsanleihen bzw. Schuld-
verschreibungen von in- und ausländi-
schen Schuldnern des öffentlichen 
 sowie privaten Rechts. Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind 
 erlaubt, sofern diese in der Benchmark 
(35% Thomson Reuters Global Focus 
und 65% Thomson Reuters Global 
 Focus IG) enthalten sind und gesamt-
haft maximal plus fünf Prozentpunkte 
über der Benchmarkgewichtung liegen.

2
Es sind die Grundsätze der geogra-
fischen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten zu 
beachten. Die minimale durchschnitt-
liche Ratingqualität des Portfolios  
muss mindestens Investment Grade 
bzw. Baa3 (Moody’s) oder BBB- (S & P) 
entsprechen.

3
Es dürfen nicht mehr als 10% der 
 An lagegruppe in Titeln des gleichen 
Schuldners angelegt werden. Bei 
Schuldnern, welche ein tieferes Rating 
als Investment Grade haben, beträgt 
die Begrenzung 5% pro Schuldner.

4
Aktien oder andere Beteiligungsrechte, 
welche durch die Ausübung von 
 Wandel- oder Optionsrechten erworben  
wurden, müssen innert 3 Monaten 
 abgebaut werden.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 18  
Aktien Schweiz 

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien, 
Genuss- und Partizipationsscheine  
von Gesellschaften mit statutarischem 
Sitz in der Schweiz und dem Fürsten-
tum Liechtenstein. Die Anlagegruppe 
kann auch in Beteiligungspapiere  
von Gesellschaften mit Domizil im Aus-
land investieren, sofern diese Bestand-
teil der Benchmark sind.

2
Die Auswahl der Wertschriften erfolgt 
unter Berücksichtigung des Grund-
satzes einer angemessenen branchen-
mässigen Risikoverteilung.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen-
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert. Die Über- und Untergewichtung 
eines Sektors gegenüber der Bench-
mark darf zwanzig Prozentpunkte nicht 
überschreiten.

4
Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet 
und richtet sich auf die Benchmark  
(SPI Index) aus. Der maximale (ex-ante) 
Tracking Error beträgt 6%. Überschrei-
tungen der Begrenzung einzelner 
 Gesellschaftsbeteiligungen gemäss 
Art. 54a BVV 2 sind möglich. Die 
 Anlage in Beteiligungspapiere der 
 gleichen Gesellschaft liegt maximal 5% 
über der Benchmarkgewichtung. Die 
Anzahl der Gesellschaften beträgt mini-
mal 20. Off-Benchmark Gesellschaften 
werden nur kurzfristig zugelassen, falls 
diese Teil vom Benchmark sein werden 
oder falls diese aus dem Benchmark 
gefallen sind.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.
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6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 19  
Aktien Schweiz Passiv 

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien, 
Genuss- und Partizipationsscheine  
von Gesellschaften mit statutarischem 
Sitz in der Schweiz und dem Fürsten-
tum Liechtenstein. Die Anlagegruppe 
kann auch in Beteiligungspapiere  
von Gesellschaften mit Domizil im Aus-
land investieren, sofern diese Bestand-
teil des Benchmarkindex sind.

2
Die Anlagen erfolgen möglichst 
 indexnah in Beteiligungspapiere, die 
Bestandteil des Swiss Performance 
 Index sind. Grundsätzlich wird eine 
vollständige Nachbildung des Index an-
gestrebt. Unter gewissen Marktbedin-
gungen kann die «Stratified Sampling» 
Methode zur Anwendung kommen  
um die Transaktionskosten zu reduzie-
ren. Der maximale (ex-ante) Tracking 
Error ist kleiner als 1%. Überschreitun-
gen der Begrenzung einzelner Gesell-
schaftsbeteiligungen gemäss Art. 54a 
BVV 2 sind möglich. Die Über- und 
 Untergewichtung einer Gesellschaft 
 gegenüber der Benchmark darf einen 
Prozentpunkt nicht überschreiten.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen-
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 

tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 20  
Aktien Europa 

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und 
 Beteiligungen am Grundkapital von 
Gesellschaften mit statutarischem  
Sitz in Europa (exkl. Schweiz).

2
Die Auswahl der Wertschriften erfolgt 
unter Berücksichtigung des Grund-
satzes einer angemessenen geogra-
fischen und branchenmässigen Risiko-
verteilung.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen-
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert.

4
Es dürfen höchstens 5% des Vermögens  
in Beteiligungspapieren der gleichen 
Gesellschaft angelegt werden.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 

angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 21  
Aktien Europa Passiv

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und 
 Beteiligungen am Grundkapital von 
Gesellschaften mit statutarischem  
Sitz in Europa (exkl. Schweiz).

2
Die Anlagen erfolgen möglichst 
 indexnah in Beteiligungspapiere, die 
Bestandteil des MSCI Europe ex 
 Switzerland sind. Grundsätzlich wird 
eine vollständige Nachbildung des 
 Index angestrebt. Unter gewissen Markt- 
bedingungen kann die «Stratified 
Sampling» Methode zur Anwendung 
kommen um die Transaktionskosten  
zu reduzieren. Der maximale (ex-ante) 
Tracking Error ist kleiner als 1%. Über-
schreitungen der Begrenzung einzelner 
Gesellschaftsbeteiligungen gemäss 
Art. 54a BVV 2 sind möglich. Die Über- 
und Untergewichtung einer Gesell-
schaft gegenüber der Benchmark darf 
einen Prozentpunkt nicht überschreiten.

Anlagerichtlinien  
Zürich Anlagestiftung
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3
Die Aktienpositionen müssen umgehend  
liquidierbar sein, ohne dass dadurch 
mit wesentlichen Kursänderungen 
 gerechnet werden muss.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 22  
Aktien USA

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und Be-
teiligungen am Grundkapital von Gesell- 
schaften mit statutarischem Sitz in  
den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA) und bis zu maximal 5% in  
Aktien und andere Wertschriften und 
Beteiligungen am Grundkapital von 
Gesellschaften mit statutarischem Sitz 
in Kanada (CA).

2
Die Auswahl der Wertschriften erfolgt 
unter Berücksichtigung des Grund-
satzes einer angemessenen branchen-
mässigen Risikoverteilung.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen-
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert. Die Über- und Untergewichtung 
eines Sektors gegenüber der Benchmark  
darf zwanzig Prozentpunkte nicht 
überschreiten.

4
Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet 
und richtet sich auf die Benchmark 
(MSCI US TR) aus. Der maximale (ex-
ante) Tracking Error beträgt 6%.  
Überschreitungen der Begrenzung ein-
zelner Gesellschaftsbeteiligungen  
gemäss 54a BVV 2 sind möglich. Die 
Anlage in Beteiligungspapieren der 
gleichen Gesellschaft liegt maximal 5% 
über der Benchmarkgewichtung.  
Die Anzahl der Gesellschaften beträgt 
minimal 40. Der Anteil von Gesell-
schaftsbeteiligungen die nicht in der 
Benchmark vertreten sind, ist auf  
maximal 10% begrenzt. Off-Benchmark  
Gesellschaften können benutzt werden,  
um die Diversifikation der Anlage-
gruppe zu erhöhen oder die Rendite  
zu optimieren. Die Liquidität fällt nicht  
unter die Quote der Off-Benchmark 
Gesellschaften.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 23  
Aktien USA Passiv 

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und Be-
teiligungen am Grundkapital von Gesell- 
schaften mit statutarischem Sitz in  
den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA).

2
Die Anlagen erfolgen möglichst 
 indexnah in Beteiligungspapiere, die 
 Bestandteil des MSCI USA sind. 
 Grundsätzlich wird eine vollständige 
Nachbildung des Index angestrebt. 
 Unter gewissen Marktbedingungen 
kann die «Stratified Sampling» 
 Methode zur Anwendung kommen  
um die Transaktionskosten zu reduzie-
ren. Der maximale (ex-ante) Tracking 
Error ist kleiner als 1%. Überschreitun-
gen der Begrenzung einzelner Gesell-
schaftsbeteiligungen gemäss Art. 54a 
BVV 2 sind möglich. Die Über- und 
 Untergewichtung einer Gesellschaft 
 gegenüber der Benchmark darf einen 
Prozentpunkt nicht überschreiten.

3
Die Aktienpositionen müssen umgehend  
liquidierbar sein, ohne dass  dadurch 
mit wesentlichen Kursänderungen 
 gerechnet werden muss.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 

Anlagerichtlinien  
Zürich Anlagestiftung
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Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 24  
Aktien Japan

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und Betei-
ligungen am Grundkapital von Gesell-
schaften mit statutarischem Sitz in 
 Japan.

2
Die Auswahl der Wertschriften erfolgt 
unter Berücksichtigung des Grund-
satzes einer angemessenen branchen-
mässigen Risikoverteilung.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen- 
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert. Die Über- und Untergewichtung 
eines Sektors gegenüber der Bench-
mark darf zwanzig Prozentpunkte nicht 
überschreiten.

4
Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet 
und richtet sich auf die Benchmark 
 (Topix TR) aus. Der maximale (ex-ante) 
Tracking Error beträgt 6%. Überschrei-
tungen der Begrenzung einzelner 
 Gesellschaftsbeteiligungen gemäss 
Art. 54a BVV 2 sind möglich. Die An-
lage in Beteiligungspapiere der gleichen 
Gesellschaft liegt maximal 5% über  
der Benchmarkgewichtung. Die Anzahl  
der Gesellschaften beträgt minimal 50. 

Der Anteil von Gesellschaftsbeteili-
gungen, die nicht in der Benchmark 
ver treten sind, ist auf maximal 5% 
 begrenzt. Off-Benchmark Gesellschaften  
können benutzt werden, um die 
 Diversifikation der Anlagegruppe zu 
 erhöhen oder die Rendite zu opti-
mieren. Die Liquidität fällt nicht unter 
die Quote der Off-Benchmark Gesell-
schaften.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 25  
Aktien Japan Passiv 

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und Betei-
ligungen am Grundkapital von Gesell-
schaften mit statutarischem Sitz in 
 Japan.

2
Die Anlagen erfolgen möglichst index-
nah in Beteiligungspapiere, die Be-
standteil des MSCI Japan sind. Grund-
sätzlich wird eine vollständige Nach-
bildung des Index angestrebt. Unter 
gewissen Marktbedingungen kann die 
«Stratified Sampling» Methode zur 
 Anwendung kommen um die Trans-
aktionskosten zu reduzieren. Der maxi-
male (ex-ante) Tracking Error ist kleiner 
als 1%. Überschreitungen der Begren-
zung einzelner Gesellschaftsbeteiligun-
gen gemäss Art. 54a BVV 2 sind mög-
lich. Die Über- und Untergewichtung 
einer Gesellschaft gegenüber der Bench- 
mark darf einen Prozentpunkt nicht 
überschreiten.

3
Die Aktienpositionen müssen umgehend  
liquidierbar sein, ohne dass  dadurch 
mit wesentlichen Kursänderungen 
 gerechnet werden muss.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht  
ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Anlagerichtlinien  
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Art. 26  
Aktien Emerging Markets

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und ähnliche Wertschriften und Betei-
ligungen am Grundkapital von Gesell-
schaften mit statutarischem Sitz in 
Schwellenländern, sogenannten Emer-
ging Markets.

2
Die Auswahl der Wertschriften erfolgt 
unter Berücksichtigung des Grund-
satzes einer angemessenen währungs-
mässigen, geografischen und branchen- 
mässigen Risikoverteilung.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen-
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert.

4
Es dürfen höchstens 5% des Ver-
mögens in Beteiligungspapiere der 
 gleichen Gesellschaft angelegt werden.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 27  
Aktien Emerging Markets Passiv 

1
Die Anlagegruppe investiert in Aktien 
und andere Wertschriften und Betei-
ligungen am Grundkapital von Gesell-
schaften mit statutarischem Sitz in  
den Emerging Markets (EMMA).

2
Die Anlagen erfolgen möglichst index-
nah in Beteiligungspapiere, die Bestand- 
teil des MSCI EMMA (NR) sind. Grund-
sätzlich wird eine vollständige Nach-
bildung des Index angestrebt.  Unter 
gewissen Marktbedingungen kann die 
«Sampling» Methode zur  Anwendung 
kommen, um die Transaktionskosten  
zu reduzieren. Es darf auch in ADRs/
GDRs (Aktienzertifikate) investiert 
 werden. Der maximale (ex-ante) Tra-
cking Error ist kleiner als 1%. Über-
schreitungen der Begrenzung einzelner 
Gesellschaftsbeteiligungen gemäss 
Art. 54a BVV 2 sind möglich. Die Über- 
und Untergewichtung einer Gesell-
schaft gegenüber der Benchmark darf 
einen Prozentpunkt nicht überschreiten.

3
Die Aktienpositionen müssen umgehend  
liquidierbar sein, ohne dass dadurch 
mit wesentlichen Kursänderungen ge-
rechnet werden muss.

4
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen 
 angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 

Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

5
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 28  
Aktien Global Small Cap

1
Die Anlagegruppe investiert weltweit in 
Aktien und andere Wertschriften wie 
Genussscheine, Partizipationsscheine 
und indirekte Beteiligungen am Grund-
kapital von Gesellschaften mit geringer 
Marktkapitalisierung. Gesellschaften 
mit geringer Marktkapitalisierung sind 
hauptsächlich Gesellschaften, die zum 
Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich 
Marktkapitalisierung zu den unteren 
20% der Gesellschaften an den 
 weltweiten Aktienmärkten gehören.

2
Die Auswahl der Wertschriften erfolgt 
unter Berücksichtigung des Grund-
satzes einer angemessenen branchen-
mässigen und geografischen Risiko-
verteilung.

3
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem dem Publikum offen- 
stehenden Markt gehandelt werden, 
welcher einen qualifizierten Kurs garan-
tiert.

4
Es dürfen höchstens 2,5% des Ver-
mögens in Beteiligungspapieren der 
gleichen Gesellschaft angelegt werden.

Anlagerichtlinien  
Zürich Anlagestiftung
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5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der 
Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind, 
sowie Ansprüche von schweizerischen 
 An lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 29  
Immobilien – Wohnen Schweiz 

1 Anlagefokus
Die Anlagegruppe Immobilien – Woh-
nen Schweiz investiert hauptsächlich  
in Wohnliegenschaften. Die Immobilien 
sind in der Lagequalität, Bauzustand 
und geographische Marktregion der 
Schweiz gut diversifiziert. Die Rendite 
kann durch den Einsatz von Fremd-
kapital optimiert werden. Das Anlage-
ziel besteht darin, einen nachhaltigen 
und risikooptimierten Anlageertrag 
mittels langfristigem Halten und Bewirt- 
schaften von Immobilien zu erreichen.

Die Anlagepolitik zielt bei angemessener  
Risikodiversifikation auf einen stetigen 
Kapitalertrag sowie ein moderates 
 Kapitalwachstum ab. Weiter wird nur 
in Immobilien investiert, welche die 
 folgenden Kriterien erfüllen: attraktive 
Standorte mit Wertsteigerungspoten-
tial, Vermietung an Mietende mit guter 
Bonität, nachhaltige Ertragssicherung 

durch langfristig ausgerichtete Miet-
verträge und nutzungskonforme Bau-
qualität und Bausubstanz. Damit wird 
im Besonderen ein stabiler und lang-
fristig inflationsgeschützter Einnahmen-
fluss angestrebt. Die Anlagerichtlinien 
stellen eine angemessene Diversifika-
tion sicher, um Einzelrisiken zu mini-
mieren. Sie sind jederzeit einzuhalten.

Grundsätzlich wird die Anlagegruppe 
Immobilien – Wohnen Schweiz durch 
die Ausgabe von Ansprüchen finanziert.  
Allfällige aus der Investition der Anlage- 
beträge resultierenden Erträge und 
 Kapitalgewinne werden grundsätzlich 
reinvestiert. Eine Ausschüttung ist  
nicht vorgesehen, kann aber durch  
den Stiftungsrat beschlossen werden.

2 Zulässige Anlagen
Die Anlagegruppe investiert haupt-
sächlich direkt in Immobilien. Es kann 
sich dabei um Grundstücke im  Allein- 
und Miteigentum, um  Bauten im 
 Baurecht oder um unbebaute Grund-
stücke  handeln.

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und Kollektivanlagen erfolgen. 
Die Kollektivanlagen müssen ange-
messen diversifiziert und nach Art. 56 
Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender Infor-
mations- und Auskunftspflicht aus-
gestattet sein. Unzulässig sind kollek-
tive Anlagen, die für die Anleger 
 Nachschuss- oder Sicherstellungspflich-
ten bedingen. Die Anlage in kollektive 
Anlagen darf die Einhaltung dieser 
 Anlagerichtlinien sowie die Wahrung 
der Führungsverantwortung nicht 
 beeinträchtigen. Tochtergesellschaften 
im Sinne von Art. 33 ASV sind erlaubt.

Insbesondere ist auch der Erwerb von 
Anteilen an schweizerischen Immobilien- 
fonds und Ansprüche von Anlagestif-
tungen (die mehrheitlich in Wohnimmo- 
bilien in der Schweiz investieren) zu-
lässig. Zudem sind nur Beteiligungen  
an Immobiliengesellschaften mit Sitz  
in der Schweiz (sofern deren Aktien  
an  einer Börse oder einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offen stehen-
den Markt gehandelt werden), deren 
Zweck mehrheitlich der Erwerb und 
Verkauf oder die Vermietung und Ver-
pachtung eigener Grundstücke in  
der Schweiz ist, zulässig.

Zum Zwecke des Liquiditäts-Manage-
ments ist es der Anlagegruppe zudem 
gestattet, in Geldmarktanlagen und 
Anlagegruppen, welche der kurzfristigen  
Liquiditätsanlage dienen, anzulegen.

Immobilien können auch mittels 
 Sacheinlage in die Anlagegruppe ein-
gebracht werden.

3 Anlagerestriktionen

Instrumente
• Der Anteil an indirekten Immobilien 

(Immobiliengesellschaften, Kollektiv-
anlagen sowie Ansprüche von 
 Schweizer Anlagestiftungen) ist  
auf 20% beschränkt.

• Es wird ausschliesslich in Schweizer 
Bauten oder Bauland investiert. 
Neben dem Halten von Immobilien 
im Allein- und Miteigentum ist  
auch der Erwerb und die Abgabe 
dauernder Rechte (Baurecht) zulässig.

• Unbebaute Grundstücke sind 
erlaubt, sofern sie erschlossen sind 
und die  Voraussetzungen für eine 
umgehende Überbauung erfüllen. 
Nicht zulässig sind: Anlagen in 
landwirtschaftlich  genutzte Grund-
stücke, Anlagen in  Einfamilienhäuser 
und Villen sowie  Anlagen in Dach-
fonds, welche ihrerseits in Dachfonds 
investieren.

• Langfristig soll maximal 10% des 
 Gesamtanlagevermögens (Summe 
aller Aktiven) in Geldmarktanlagen 
investiert werden. Vorübergehend 
kann dieser Wert in begründeten 
Fällen steigen.

Diversifikation
• Die Objekte sind nach Bauzustand, 

 Lagequalität und geographischer 
Marktregion der Schweiz zu diversi-
fizieren.

• Das Gesamtvermögen ist auf  
mindestens zehn Grundstücke zu 
verteilen, wobei aneinandergrenzende  
Parzellen und Siedlungen, die nach 
gleichen bau lichen Grundsätzen  
erstellt worden sind, als ein einziges 
Grundstück gelten. Der Verkehrs- 
wert eines Grundstückes darf höchs- 
tens 15% des Vermögens der Anlage- 
gruppe betragen.

Anlagerichtlinien  
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• Bei Beteiligungen gilt die Gesell-
schaftsbegrenzung von 5%. Der 
gesamte  Verkehrswert von Inves-
titionen in Mit eigentum ohne 
Mehrheit der Miteigentumsanteile 
und Stimmen ist auf  höchstens  
30 Prozent des Vermögens der 
Anlagegruppe limitiert.

• Der Mietertragsanteil des gesamten 
Portfolios aus dem Bereich Wohnen 
soll über 65% betragen.

• Bauland, angefangene Bauten sowie 
sanierungsbedürftige Objekte  
dürfen gesamthaft höchstens 30% 
des Vermögens der Anlagegruppe 
betragen.

Fremdfinanzierung
• Die Belehnung von Grundstücken  

ist zulässig. Die Belehnungsquote 
darf jedoch im Durchschnitt aller 
Grund stücke (die entweder direkt 
oder indirekt in kollektiven Anlagen 
ge halten werden) ein Drittel des  
Verkehrswerts der Grundstücke nicht 
überschreiten.

• Die Belehnungsquote kann aus-
nahmsweise und vorübergehend auf 
50%  erhöht werden, wenn dies  
zur Wahrung der Liquidität erforderlich  
ist und im  Interesse der Anleger liegt.

• Der Wert der kollektiven Anlagen, 
die eine Belehnungsquote von  
50% überschreiten, darf höchstens 
20% des Vermögens der Anlage-
gruppe betragen.

• Die Anlagegruppe kann vorüber-
gehend Schuldbriefe auf Immobilien 
Dritter im Zusammenhang mit einem 
Liegenschaftskauf übernehmen.

Abweichungen von Anlagerichtlinien
• Der Stiftungsrat der Anlagestiftung 

kann in begründeten Fällen 
 Ausnahmen genehmigen (gemäss 
Art. 26 Abs. 7 ASV).

Art. 30  
Immobilien – Geschäft Schweiz

1 Anlagefokus
Die Anlagegruppe Immobilien – 
 Geschäft Schweiz in vestiert hauptsäch-
lich in Geschäfts liegen schaften. Die 
 Immobilien sind in der  Lagequalität, Bau- 
zustand, Nutzungs arten und geogra-
phische Marktregion der Schweiz gut 
diversifiziert. Die  Rendite kann durch 
den Einsatz von Fremd kapital optimiert 
werden. Das Anlageziel besteht darin, 
einen nachhaltigen und risikooptimierten  
Anlageertrag mittels langfristigem 
 Halten und Bewirtschaften von Immo-
bilien zu erreichen.

Die Anlagepolitik zielt bei angemessener  
Risikodiversifikation auf einen stetigen 
Kapitalertrag sowie ein moderates 
 Kapitalwachstum ab. Weiter wird nur 
in Immobilien investiert, welche die 
 folgenden Kriterien erfüllen: attraktive 
Standorte mit Wertsteigerungspotential,  
Vermietung an Mietende mit guter 
 Bonität, nachhaltige Ertragssicherung 
durch langfristig ausgerichtete Miet-
verträge und nutzungskonforme Bau-
qualität und Bausubstanz. Damit wird 
im Besonderen ein stabiler und lang-
fristig inflationsgeschützter Einnahmen-
fluss angestrebt. Die Anlagerichtlinien 
stellen eine angemessene Diversifikation  
sicher, um Einzelrisiken zu minimieren. 
Sie sind jederzeit einzuhalten.

Grundsätzlich wird die Anlagegruppe 
Immobilien – Geschäft Schweiz durch 
die Ausgabe von Ansprüchen finanziert.  
Allfällige aus der Investition der Anla-
gebeträge resul tierenden Erträge und 
Kapitalgewinne werden grundsätzlich 
reinvestiert. Eine Ausschüttung ist nicht 
vorgesehen, kann aber durch den 
 Stiftungsrat  beschlossen werden.

2 Zulässige Anlagen
Die Anlagegruppe investiert hauptsäch-
lich direkt in Immobilien. Es kann sich 
dabei um Grundstücke im Allein- und 
Miteigentum, um Bauten im Baurecht 
oder um unbebaute Grundstücke 
 handeln.

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und Kollektivanlagen erfolgen. 
Die Kollektivanlagen müssen ange-
messen diversifiziert und nach Art. 56 

Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender Infor-
mations- und Auskunftspflicht ausge-
stattet sein. Unzulässig sind kollektive 
Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive 
 Anlagen darf die Einhaltung dieser 
 Anlagerichtlinien sowie die Wahrung 
der Führungsverantwortung nicht 
 beeinträchtigen. Tochtergesellschaften 
im Sinne von Art. 33 ASV sind erlaubt.

Insbesondere ist auch der Erwerb von 
Anteilen an schweizerischen Immobilien- 
fonds und Ansprüche von Anlagestif-
tungen (die mehrheitlich in Geschäfts-
immobilien in der Schweiz investieren) 
zulässig. Zudem ist eine Beteiligung  
an einer Immobiliengesellschaft nur zu-
lässig, falls diese die folgenden Bedin-
gungen erfüllt: sie hat ihren Sitz in der 
Schweiz, ihre Aktien werden an einer 
Börse oder einem anderen geregelten, 
dem Publikum offen stehenden Markt 
gehandelt, sie investiert vor allem in 
Geschäftsimmobilien und ihr Zweck ist 
mehrheitlich der Erwerb und Verkauf 
oder die Vermietung und Verpachtung 
eigener Grundstücke.

Zum Zwecke des Liquiditäts-Manage-
ments ist es der Anlagegruppe zudem 
gestattet, in Geldmarktanlagen und 
Anlagegruppen, welche der kurzfristigen  
Liquiditätsanlage dienen, anzulegen.

Immobilien können auch mittels Sach-
einlage in die Anlagegruppe einge-
bracht werden.

3 Anlagerestriktionen

Instrumente
• Der Anteil an indirekten Immobilien 

(Immobiliengesellschaften, Kollektiv-
anlagen sowie Ansprüche von 
Schweizer Anlagestiftungen) ist  
auf 20% beschränkt.

• Es wird ausschliesslich in Schweizer 
Bauten oder Bauland investiert. 
Neben dem Halten von Immobilien 
im Allein- und Miteigentum ist auch 
der Erwerb und die Abgabe dauern-
der Rechte (Baurecht) zulässig.

Anlagerichtlinien  
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• Unbebaute Grundstücke sind 
erlaubt, sofern sie erschlossen sind 
und die Voraussetzungen für eine 
umgehende Überbauung erfüllen. 
Nicht zulässig sind: Anlagen in land- 
wirtschaftlich genutzte Grundstücke, 
sowie Anlagen in Dachfonds, welche 
ihrerseits in Dachfonds investieren.

• Langfristig soll maximal 10% des 
Gesamtanlagevermögens (Summe 
aller Aktiven) in Geldmarktanlagen 
investiert werden. Vorübergehend 
kann dieser Wert in begründeten 
Fällen steigen.

Diversifikation
• Die Objekte sind nach Bauzustand, 

Lagequalität, Nutzungsarten  
und geographischer Marktregion  
der Schweiz zu diversifizieren.

• Das Gesamtvermögen ist auf mindes- 
tens zehn Grundstücke zu verteilen, 
wobei aneinander grenzende Parzellen,  
die nach gleichen baulichen Grund-
sätzen erstellt worden sind, als ein 
einziges Grundstück gelten. Der 
Verkehrswert eines Grundstückes 
darf höchstens 15% des Vermögens 
der Anlagegruppe betragen. 

• Bei Beteiligungen gilt die Gesell-
schaftsbegrenzung von 5%.  
Der gesamte Verkehrswert von 
Investitionen in Miteigentum ohne 
Mehrheit der Miteigentumsanteile 
und Stimmen ist auf höchstens  
30 Prozent des Vermögens der 
Anlagegruppe limitiert.

• Der Mietertragsanteil des gesamten 
Portfolios aus dem Bereich Geschäft 
soll über 65% betragen.

• Bauland, angefangene Bauten  
sowie sanierungsbedürftige Objekte 
dürfen gesamthaft höchstens 30% 
des Vermögens der Anlagegruppe 
betragen. Allokationsbandbreiten: 
Hinsichtlich der Nutzungs arten gelten  
die folgenden Bandbreiten (in %  
des ausgewiesenen Verkehrs werts der  
von der Anlagegruppe gehaltenen 
Immobilien):

Büro 0%–60%

Verkauf 0%–40%

Gewerbe 0%–40%

Andere Nutzungsarten 0%–35%

Fremdfinanzierung
• Die Belehnung von Grundstücken  

ist zulässig. Die Belehnungsquote 
darf jedoch im Durchschnitt aller 
Grundstücke (die entweder direkt 
oder indirekt in kollektiven Anlagen 
gehalten werden) ein Drittel des 
Verkehrswerts der Grundstücke  
nicht überschreiten.

• Die Belehnungsquote kann aus-
nahmsweise und vorübergehend  
auf 50% erhöht werden, wenn  
dies zur Wahrung der Liquidität er- 
forderlich ist und im Interesse  
der Anleger liegt. 

• Der Wert der kollektiven Anlagen, 
die eine Belehnungsquote von  
50% überschreiten, darf höchstens 
20% des Vermögens der Anlage-
gruppe betragen.

• Die Anlagegruppe kann vorüber-
gehend Schuldbriefe auf Immobilien 
Dritter im Zusammenhang mit einem 
Liegenschaftskauf übernehmen.

Abweichungen von Anlagerichtlinien
• Der Stiftungsrat der Anlagestiftung 

kann in begründeten Fällen Aus-
nahmen genehmigen (gemäss Art. 26  
Abs. 7 ASV).

Art. 31  
Immobilien Europa Direkt 

1 Anlageuniversum und  
Anlagestrategie
Die Anlagegruppe Immobilien Europa 
Direkt investiert europaweit, mit 
 Ausnahme der Schweiz, in direkt ge-
haltene, vorwiegend kommerzielle 
 Immobilien. Direkte Immobilienanlagen 
sehen im Gegensatz zu indirekten 
 Anlagen den direkten Kauf bzw. Erwerb  
von Immobilien seitens natürlicher oder 
juristischer Personen vor. Der Anlage-
gruppe steht es zudem frei, im Sinne 
der festgelegten Anlagerichtlinien auch 
in Bauland, angefangene Bauten sowie 
sanierungsbedürftige Objekte zu inves-
tieren. Aus Gründen der Steuereffizienz 
werden Anlagen über eine Holding-
gesellschaft oder sogenannte Zweck-
gesellschaften («Special Purpose 
 Vehicles» bzw. «SPVs») getätigt.

Das Anlageuniversum bezieht sich auf 
die wirtschaftlich grössten Länder 
West- und Nordeuropas und umfasst 
schwerpunktmässig, aber nicht aus-
schliesslich, Deutschland, Frankreich, 
Grossbritannien, Skandinavien sowie 
die Beneluxstaaten (siehe hierzu auch 
Abschnitt «Anlagebeschränkungen»). 
Weitere wichtige Märkte innerhalb 
 Europas, wie beispielsweise Italien oder 
Spanien, können ebenfalls in Betracht 
gezogen werden, sobald das Markt-
umfeld attraktiv erscheint.

Der Anlagefokus liegt auf Direktinvesti-
tionen in sogenannten «Core»- oder 
«Core Plus»-Immobilien mit langfristigen  
Mietverträgen und hohem Vermie-
tungsgrad, welche sich in grossen und 
mittelgrossen europäischen Städten der 
oben genannten Zielländer bzw. -regio-
nen befinden. Die in Frage kommenden  
Immobilien berücksichtigen überwie-
gend eine kommerzielle Nutzung in 
den Sektoren Büro, Einzelhandel und 
Logistik. Immobilien mit ausschliesslich 
privater Wohnnutzung werden inner-
halb des Anlageuniversums für diese 
Anlagegruppe nicht berücksichtigt.

2 Anlageziel
Das Anlageziel der Anlagegruppe 
 besteht hauptsächlich darin, durch 
 europaweit diversifizierte, direkte 
 Anlagen in kommerzielle Immobilien 
langfristig sowohl eine attraktive 
 Rendite als auch ein attraktives «inneres»  
Wachstum (z. B. durch Steigerung der 
Mieteinnahmen) zu erzielen. Gleich-
zeitig wird ein angemessener Wert-
zuwachs der Immobilien angestrebt.

3 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten,  
von den Anlegern in die Anlagegruppe 
erbrachten Investitionen und werden 
auf Ebene der Holdinggesellschaft 
 Alpha Z Immo Europa S. à. r. l. angewen-
det. Die Alpha Z Immo Europa S. à. r. l., 
errichtet nach luxemburgischem Recht, 
tätigt europaweit Immobilienanlagen 
für die Anlagegruppe (siehe hierzu auch  
im Prospekt Abschnitt 4).

Anlagerichtlinien  
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4 Allokationsbandbreiten
Hinsichtlich der Länderverteilung und 
Nutzungsgruppen gelten die folgenden 
Bandbreiten (in % des ausgewiesenen 
Verkehrswerts der von der Anlage-
gruppe gehaltenen Immobilien):

Länder Allokation

Deutschland 10%–40%

Frankreich 10%–35%

Grossbritannien 10%–35%

Region Skandinavien  
(Dänemark, Finnland,  
Norwegen, Schweden) 0%–20%

Region Benelux  
(Belgien, Niederlande, Luxemburg) 0%–20%

Region Restliches Europa 1  
(Italien, Österreich, Spanien) 0%–20%

Region Restliches Europa 2  
(Griechenland, Irland, Portugal) 0%–10%

Sektor Allokation

Büro 35%–75%

Einzelhandel 15%–65%

Logistik 0%–20%

Andere Nutzungsgruppen* 0%–20%

Bauland, angefangene Bauten  
sowie sanierungsbedürftige  
Objekte 0%–20%

*  Wohnanteile, Restaurants und Gastronomie- 
betriebe, Hotels, Gewerbeflächen, Lager-
flächen, Freizeitnutzungen

Mindestens 50% des ausgewiesenen 
Verkehrswerts der von der Anlage-
gruppe gehaltenen Immobilien werden 
in den sogenannten «Kernmärkten» 
Deutschland, Frankreich und Gross-
britannien investiert. Der Verkehrswert 
einer einzelnen Immobilie bzw. eines 
einzelnen Grundstücks darf nicht mehr 
als 15% des gesamten Vermögens  
der Anlagegruppe betragen, jedoch ist 
es möglich, dass ein einzelnes Land 
 innerhalb der oben genannten Regionen  
temporär oder dauerhaft die gesamte 
Allokationsbandbreite für diese Region 
ausschöpft. Ausnahmen hierzu bilden 
Finnland und Luxemburg, deren Anteile 
jeweils max. 10% des Verkehrswerts 
der von der Anlagegruppe gehaltenen 
Immobilien betragen dürfen. Miteigen-
tum an Grundstücken ohne beherr-
schenden Einfluss ist bis maximal 30%, 
gemessen am Gesamtvermögen der 
Anlagegruppe, zulässig.

Die Anlagegruppe sieht einen systema-
tischen bzw. langfristigen Einsatz von 
Fremdkapital vor, wobei im Durchschnitt  
ein Fremdkapitalanteil zwischen 0% 
und maximal einem Drittel zur Anwen-
dung kommen kann. Die Belehnungs-
quote kann ausnahmsweise und vorü-
bergehend auf 50% erhöht werden, 
wenn dies zur Wahrung der Liquidität 
erforderlich ist und im Interesse der 
Anleger liegt.

Die oben genannten Allokationsband-
breiten werden regelmässig überprüft 
und können, je nach Marktumfeld, 
durch den Stiftungsrat und nach Ab-
sprache mit der Aufsichtsbehörde 
 gegebenenfalls angepasst werden. 
Während der Aufbauphase der Anlage-
gruppe sowie während des Kapital-
abrufs können die Allokationsbandbrei-
ten temporär über- bzw. unterschritten 
werden. 

Art. 32  
Immobilien Indirekt Global Passiv

1
Die Anlagegruppe investiert indexnah 
weltweit in Beteiligungspapiere, -rechte 
und ähnliche Wertschriften, welche  
Bestandteil des FTSE EPRA/NAREIT  
Developed Rental Index sind.

2
Grundsätzlich wird eine vollständige 
Nachbildung des Index angestrebt. 
 Unter gewissen Marktbedingungen 
kann die «Stratified Sampling» 
 Methode zur Anwendung kommen  
um die Transaktionskosten zu reduzie-
ren. Der maximale (ex-ante) Tracking 
Error ist kleiner als 1%. Überschreitun-
gen der Begrenzung einzelner Gesell-
schaftsbeteiligungen gemäss Art. 54a 
BVV 2 sind möglich. Die Über- und 
 Untergewichtung einer Gesellschaft 
 gegenüber der Benchmark darf zwei 
Prozentpunkte nicht überschreiten.

3 
Die Anlage hat in Wertschriften zu 
 erfolgen, die an einer Börse kotiert sind 
oder an einem anderen, geregelten, 
dem Publikum offenstehenden Markt 
gehandelt werden.

4
Die Anlagegruppe ist zu 100% in CHF 
abgesichert.

5
Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen 
 erfolgen. Die Kollektivanlagen müssen 
angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichender 
Informations- und Auskunftspflicht 
 ausgestattet sein. Unzulässig sind kollek- 
tive Anlagen, die für die Anleger Nach-
schuss- oder Sicherstellungspflichten 
bedingen. Die Anlage in kollektive An-
lagen darf die Einhaltung dieser An-
lagerichtlinien nicht beeinträchtigen. 
Der Anteil einer Kollektivanlage ist auf 
höchstens 20% des Vermögens der 
Anlagegruppe beschränkt. Kollektiv-
anlagen, die der Aufsicht der FINMA 
unterstehen oder von ihr in der Schweiz  
zum Vertrieb zugelassen sind, sowie 
Ansprüche von schweizerischen An-
lagestiftungen können unbeschränkt 
berücksichtigt werden.

6
Die derivativen Finanzinstrumente 
 müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf  
10% beschränkt.

Art. 33  
Alternative Alpha (CHF hedged) 
und Alternative Alpha

1
Das Anlageuniversum umfasst neben 
der Liquiditätshaltung und allfälligen 
Derivaten ausschliesslich Alternative 
 Alpha Investitionen in verschiedenen 
Anlagestrategien und -stilen. Dabei 
handelt es sich mehrheitlich um Alter-
native Alpha Strategien der folgenden 
Stilarten: CTA, Macro, Long Short 
Equity, Relative Value und Event Driven. 
Weitere Alternative Alpha Strategien 
sind möglich.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein lang-
fristiges Kapitalwachstum ab,  
bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. 
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Anlageziel ist es, Erträge aus den Anla-
gen in Alternative Alpha Funds zu 
 erwirtschaften.

3
Die Anlagen werden nicht direkt, son-
dern indirekt über einen dedizierten 
Zielfonds (ZILUX FCP – SIF – Alternative 
Alpha) getätigt. Die Anlagestiftung  
hat umfassende Kontrolle über diesen 
Fonds. Weitere dedizierte Zielfonds  
und Einzelfonds sind in der Zukunft nicht  
ausgeschlossen, sofern diese die Anfor-
derungen von Art. 30 ASV erfüllen.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf das gesamte 
Vermögen der Anlagegruppe.

Strategieart Allokation

Alternative Alpha Convergent 30–70%

Alternative Alpha Divergent 30–70%

Alternative Alpha Hedge 0–10%

Alternative Beta Strategies 0–10%

Geldmarktanlagen* 0–10%

Stil Allokation

Long/Short Equity 0–40%

Event Driven 0–40%

Relative Value 0–40%

CTA 0–40%

Macro 0–40%

Andere alternative Anlagestile 0–40%

Geldmarktanlagen* 0–10%

*  Diese Restriktion gilt nicht, sofern der Anteil 
von Geldmarktanlagen 10% aufgrund  
von Zu- oder Abflüssen oder Rückzahlungen 
übersteigt.

Anlagerestriktionen
• Bis zu 100% des Anlagegruppen-

vermögens in einen dedizierten 
Zielfonds.

• Die maximale Allokation in einen 
Einzelfonds beträgt 20%.

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Alternative Alpha Manager 
beträgt 20%.

• Die maximale Gesamtallokation  
in Einzelfonds, dessen Manager einen  
Track Record von weniger als einem 
Jahr ausweisen, beträgt 20%, wovon 
pro solchen Einzelfonds maximal 5% 
des Gesamtvermögens gilt.

• Anlagen in nicht börsenkotierte 
geschlossene Fonds sind nicht 
erlaubt.

• Anlagen in Kollektivanlagen mit  
einer Nachschusspflicht sind ausge-
schlossen.

• Erstanlagen in Einzelfonds mit 
geringem Marktzugang und weniger 
als einer Ausgabe und Rück- 
nahme pro Jahr sind nicht erlaubt.

• Anlagen in Einzelfonds ohne jährlichen  
Revisionsbericht sind nicht erlaubt.

• Anlagen in Einzelfonds mit Dachfonds- 
struktur sind nicht erlaubt. Master- 
Feeder Strukturen dürfen nicht mit 
Dachfonds verwechselt werden  
und sind daher erlaubt.

Restriktionen für  Geldmarktanlagen
• Nur Geldmarktanlagen (inklusiv 

diejenigen, welche zur Besicherung 
der Derivate hinterlegt werden)  
mit maximaler Restlaufzeit von  
12 Monaten und einem Minimum- 
Rating von A-1 (S & P) bzw. P-1 
(Moody’s) des Emittenten sind zum 
Zwecke der Liquiditätshaltung 
erlaubt.

• Maximal 5% des Gesamtfondsver-
mögens dürfen in Forderungen 
desselben Schuldners angelegt werden  
(inklusive Geldmarktanteile). Die 
Ausnahmen gelten für CHF Obligati-
onen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft (max. 100%) sowie 
anderen Staatsanleihen (max. 10%).

• Geldmarktanlagefonds sind erlaubt 
und müssen die Anforderungen von 
Art. 30 ASV erfüllen.

Andere Restriktionen
• Der Einsatz von Derivaten auf Stufe  

Anlagegruppe ist unter Beachtung  
von Art. 56a BVV2 erlaubt, sofern 
diese zur Absicherung von Währungs-  
oder Anlagerisiken eingesetzt 
werden. Die Anlage in Derivaten auf 
Stufe Einzelfonds ist erlaubt.

• Die Fremdwährungen werden für die 
Anlagegruppe Alternative Alpha  
mit Währungsabsicherung (Valoren-
nummer 1830392) bestmöglich in 
Schweizer Franken abgesichert. Die 
Anlagegruppe ohne Währungs-

absicherung wird nicht in Schweizer 
Franken abgesichert (Valoren-
nummer 40543105).

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
der Anlagegruppe ist untersagt. 
Zulässig sind hingegen technisch be- 
dingte kurzfristige Kreditaufnahmen 
zur Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen. Dasselbe gilt für den dedi- 
zierten Zielfonds sowie weitere 
dedizierte Zielfonds. Der systemati-
sche und langfristige Einsatz von 
Fremdkapital bei Einzelfonds ist 
ausdrücklich erlaubt.

5 Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im Namen  
des dedizierten Zielfonds zur Umset-
zung der Anlagestrategien bei der Erst- 
investition ein Due-Diligence-Verfahren 
bei den Einzelfonds durch, welches 
während der Anlagedauer durch eine 
laufende Überwachung der Investitionen  
abgelöst wird. Dieses Due-Diligence- 
Verfahren des Vermögensverwalters um- 
fasst folgende Aspekte bei Einzelfonds:

Qualitative Kriterien
• Beurteilung des Managers bzw. des 

Teams bezüglich Persönlichkeit, 
Erfahrung, Ausbildung, Leistung und 
interner Organisation

• Brancheninterne und –externe 
Referenzen

• Anlagestile und Anlagestrategien

• Anlageentscheidungsprozess

• Verfügbarkeit massgeblicher Informa- 
tionen und Transparenz (Prospekte, 
Informationsmemoranden, Jahresund 
Halbjahresberichte usw.)

• Qualität von Revisionsstelle, Depot-
bank und Verwaltungsstelle

• Risikokontrolle und operationelle 
Prozesse

Quantitative Kriterien
• Prüfung der Übereinstimmung von 

Investitionsrichtlinien, Strategie und 
Erfolg der Einzelfonds

• Analyse des Portfolios, insbesondere 
ob sich der Einzelfonds innerhalb der 
definierten Toleranzgrenzen bewegt

Anlagerichtlinien  
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• Vergleich des Einzelfonds hinsichtlich 
Performance, Sharpe Ratio usw.

• Volumen des Einzelfonds und dessen 
Entwicklung

• Gebührenstruktur

• Zeichnungs- und Rücknahmebe-
dingungen

Es wird ausschliesslich in Einzelfonds 
 investiert, welche die Due-Diligence- 
Kriterien des Vermögensverwalters 
 erfüllen.

Art. 34  
Alternative Beta (CHF hedged) 
und Alternative Beta

1
Das Anlageuniversum umfasst neben 
der Liquiditätshaltung und allfälligen 
Derivaten ausschliesslich Alternative 
Beta Investitionen in verschiedenen An-
lagestrategien und -stilen. Dabei 
 handelt es sich mehrheitlich um Alter-
native Beta Strategien der folgenden 
Stilarten: CTA, Macro, Long Short 
Equity, Relative Value und Event Driven. 
Weitere Alternative Beta Strategien 
sind möglich.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein langfristi-
ges Kapitalwachstum ab, bei gleich-
zeitiger Risikodiversifikation. Anlageziel 
ist es, Erträge aus den Anlagen in 
 Alternative Beta Funds zu erwirtschaften.

3
Die Anlagen werden nicht direkt, son-
dern indirekt über einen dedizierten 
Zielfonds (ZIF Alternative Beta) getätigt. 
Die Anlagestiftung hat umfassende 
Kontrolle über diesen Fonds. Weitere  
dedizierte Zielfonds und Einzelfonds 
sind in der Zukunft nicht ausgeschlossen,  
sofern diese die Anforderungen von 
Art. 30 ASV erfüllen.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf das gesamte 
Vermögen der Anlagegruppe.

Strategieart Allokation

Alternative Beta Convergent 40–90%

Alternative Beta Divergent 10–60%

Alternative Beta Hedge 0–10%

Geldmarktanlagen* 0–10%

Stil Allokation

Long/Short Equity 0–50%

Relative Value 0–60%

CTA 0–50%

Macro 0–50%

Andere alternative Anlagestile 0–30%

Geldmarktanlagen* 0–10%

*  Diese Restriktion gilt nicht, sofern der Anteil 
von Geldmarktanlagen 10% aufgrund  
von Zu- oder Abflüssen oder Rückzahlungen 
übersteigt.

Anlagerestriktionen
• Bis zu 100% des Anlagegruppenver-

mögens in einen dedizierten Zielfonds.

• Mindestens 70% des gesamten 
Anlagevermögens werden in UCITS 
Einzelfonds investiert.

• Die maximale Allokation in einen 
Einzelfonds beträgt 20%.

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Alternative Beta Manager 
beträgt 30%.

• Anlagen in nicht börsenkotierte 
geschlossene Fonds sind nicht 
erlaubt.

• Anlagen in Kollektivanlagen mit einer 
Nachschusspflicht sind ausgeschlossen.

• Erstanlagen in Einzelfonds mit 
geringem Marktzugang und weniger 
als zwei Ausgaben und Rück- 
nahmen pro Monat sind nicht erlaubt.

• Anlagen in Einzelfonds ohne jährlichen  
Revisionsbericht sind nicht erlaubt.

• Anlagen in Einzelfonds mit Dachfonds- 
struktur sind nicht erlaubt. Master- 
Feeder Strukturen dürfen nicht mit 
Dachfonds verwechselt werden  
und sind daher erlaubt.

Restriktionen für Geldmarktanalgen
• Nur Geldmarktanlagen (inklusiv 

diejenigen, welche zur Besicherung 
der Derivate hinterlegt werden)  
mit maximaler Restlaufzeit von  
12 Monaten und einem Minimum- 
Rating von A-1 (S & P) bzw. P-1 
(Moody’s) des Emittenten sind zum 
Zwecke der Liquiditätshaltung 
erlaubt.

• Maximal 5% des Gesamtfondsver-
mögens dürfen in Forderungen 
desselben Schuldners angelegt 
werden (inklusive Geldmarktanteile). 
Die Ausnahmen gelten für CHF- 
Obligationen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft (max. 100%) 
sowie anderen Staatsanleihen 
(max. 10%).

• Geldmarktanlagefonds sind erlaubt 
und müssen die Anforderungen  
von Art. 30 ASV erfüllen.

Andere Restriktionen
• Der Einsatz von Derivaten auf Stufe  

Anlagegruppe ist unter Beachtung  
von Art. 56a BVV2 erlaubt, sofern 
diese zur Absicherung von Währungs-  
oder Anlagerisiken eingesetzt 
werden. Die Anlage in Derivaten auf 
Stufe Einzelfonds ist erlaubt.

• Die Fremdwährungen werden für die 
Anlagegruppe Alternative Beta  
mit Währungsabsicherung (Valoren-
nummer 40543107) bestmöglich  
in Schweizer Franken abgesichert. Die  
Anlagegruppe ohne Währungs-
absicherung wird nicht in Schweizer 
Franken abgesichert (Valoren-
nummer 40543106).

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf  
Ebene der Anlagegruppe ist unter-
sagt. Zulässig sind hingegen tech-
nisch bedingte kurzfristige Kreditauf-
nahmen zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen. Dasselbe gilt 
für den dedizierten Zielfonds  
sowie weitere dedizierte Zielfonds. 
Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital bei 
 Einzelfonds ist ausdrücklich erlaubt.

Anlagerichtlinien  
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5 Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im Namen  
des dedizierten Zielfonds zur Umset-
zung der Anlagestrategien bei der Erst- 
investition ein Due-Diligence-Verfahren 
bei den Einzelfonds durch, welches 
während der Anlagedauer durch eine  
laufende Überwachung der Investitio- 
nen abgelöst wird. Dieses Due-Diligence- 
Verfahren des Vermögensverwalters 
umfasst folgende Aspekte bei Einzel-
fonds:

Qualitative Kriterien
• Beurteilung des Managers bzw. des 

Teams bezüglich Persönlichkeit, 
Erfahrung, Ausbildung, Leistung und 
interner Organisation

• Brancheninterne und -externe 
Referenzen

• Anlagestile und Anlagestrategien

• Anlageentscheidungsprozess

• Verfügbarkeit massgeblicher Informa- 
tionen und Transparenz (Prospekte, 
Informationsmemoranden, Jahres- 
und Halbjahresberichte usw.)

• Qualität von Revisionsstelle, Depot-
bank und Verwaltungsstelle

• Risikokontrolle und operationelle 
Prozesse

Quantitative Kriterien
• Prüfung der Übereinstimmung von 

Investitionsrichtlinien, Strategie und 
Erfolg der Einzelfonds

• Analyse des Portfolios, insbesondere 
ob sich der Einzelfonds innerhalb der 
definierten Toleranzgrenzen bewegt

• Vergleich des Einzelfonds hinsichtlich 
Performance, Sharpe Ratio usw.

• Volumen des Einzelfonds und dessen 
Entwicklung

• Gebührenstruktur

• Zeichnungs- und Rücknahme-
bedingungen

Es wird ausschliesslich in Einzelfonds 
 investiert, welche die Due-Diligence- 
Kriterien des Vermögensverwalters 
 erfüllen.

Art. 35  
Private Equity I

1
Die Anlagegruppe investiert zu 100% 
in die Vermögensklasse Private Equity. 
Dabei legt sie als Fund of Funds in 
transparente Kollektivanlagen mit Dach- 
fondsstruktur an. Die Anlagegruppe 
setzt verschiedene Anlagestrategien und  
-stile weltweit in allen Branchen um, 
damit die Diversifikation gesichert wird.

2
Das Anlageziel besteht darin, Anteile 
an nichtkotierten Gesellschaften 
 (Limited Partnerships, Beteiligungs-
unternehmen) zu erwerben.

3
Das Anlageuniversum besteht aus Private  
Equity-Fonds und Co-Investments. 
 Flüssige Mittel können als Festgelder, 
Geldmarktpapiere und Kontoguthaben 
in Fremdwährungen oder in Schweizer 
Franken bei erstklassigen Banken  
mit einem Rating von mindestens AA 
 unterhalten werden.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten 
von den Anlegern erfolgten Kapital-
zusagen (Commitments) der Anlage-
gruppe und werden auf Ebene der 
 Investitionsgesellschaft angewendet:

• Allokationsbandbreiten über die 
gesamte Laufzeit:

Strategieart/Stil Allokation

Buyout 30%–70%

Venture Capital 0%–15%

Distressed 0%–40%

Region Allokation

Nordamerika inkl. Kanada 30%–70%

Europa 30%–50%

Übrige Welt 0%–30%

• Die Kapitalzusagen durch die 
erwähnte Investitionsgesellschaft 
zugunsten Dritter sollen über drei 
Jahre getätigt werden, wobei diese 
Periode um ein Jahr verlängert 
werden kann, sofern der Markt dies 
erfordert und die Anlagestiftung 

zustimmt. Es sollen maximal 40% 
der Kapitalzusagen im selben Jahr 
getätigt werden. 

• Die maximale Investition in einen 
über die erwähnte Investitionsgesell-
schaft gehaltenen Private Equity- 
Fonds (Zielfonds) beträgt 10% der 
gesamten Kapitalzusagen der Anlage- 
gruppe (20% als Ausnahme für 
Fonds des Vermögensverwalters –  
siehe unten).

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Private Equity Manager 
beträgt 15% (30% als Ausnahme für 
Fonds des Vermögensverwalters –  
siehe unten).

• Der Gesamtanteil von Sekundär-
investitionen darf 20% nicht 
 übersteigen und der Gesamtanteil 
der Co-Investments ist ebenfalls  
auf 10% beschränkt.

• Fonds des Vermögensverwalters der 
erwähnten Investitionsgesellschaft 
oder dessen Tochtergesellschaften 
sind als Anlage im Rahmen der er- 
wähnten Investitionsgesellschaft nur 
zulässig, soweit deren Anlagen aus- 
schliesslich aus Sekundärinvesti tionen 
und Co-Investments bestehen. Diese 
können die 10% Limite für einzelne 
Fonds überschreiten, im Fall des Fonds  
für Sekundärinvestitionen bis zu 
einer maximalen Limite von 20% und  
im Fall für Co-Investments bis zu 
einer maximalen Limite von 10% der 
gesamten Kapitalzusagen. Eine 
Allokation von über 10% muss mit 
dem Consultant besprochen und von 
diesem genehmigt werden. Ausser-
halb dieser werden keine weiteren 
Fonds des Vermögensverwalters der 
Investitionsgesellschaft (Hamilton 
Lane Advisors, LLC) oder dessen 
Tochtergesellschaften verwendet.

• Die berücksichtigte Investitionsgesell-
schaft mit Dachfondsstruktur darf 
nicht in Fund of Funds investieren mit  
Ausnahme der oben erwähnten  
vom Vermögensverwalter verwalteten  
Fonds.

• Die Anlagegruppe investiert in 
mindestens 10 und höchstens  
30 Private Equity-Zielfonds über die 
erwähnte Investitionsgesellschaft.

Anlagerichtlinien  
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• Die Summe aller Kapitalzusagen von 
der Investitionsgesellschaft an  
Dritte darf die Kapitalzusagen der 
Anleger nicht überschreiten (keine 
sogenannte Over-Commitment- 
Strategie), soll ihr jedoch möglichst 
vollständig entsprechen.

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
Anlagegruppe ist untersagt. Zulässig 
sind hingegen technisch bedingte 
kurzfristige Kreditaufnahmen zur 
Überbrückung von Liquiditätseng-
pässen. Gleiches gilt für die Kredit-
aufnahmen auf Stufe der erwähnten 
Investitionsgesellschaft sowie 
sämtlichen Zielfonds.

• Währungsrisiken werden nicht 
systematisch abgesichert.

• Anlagen mit einer Nachschusspflicht 
sind nicht erlaubt.

• Geldanlagen mit einer maximalen 
Restlaufzeit von 12 Monaten und 
einem Mindest-Rating A-2 (S & P) 
bzw. P-2 (Moody’s) vom Emittenten 
sind zum Zwecke des Liquiditäts-
managements erlaubt. Der Einsatz 
von Derivaten ist unter Beachtung 
von Art. 56a BVV 2 nur erlaubt, 
sofern diese zur Absicherung von 
Währungs-, Zins- oder Aktien-
marktrisiken eingesetzt werden.

5 Allokationskriterien/ 
Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im 
 Namen der Investitionsgesellschaft zur 
Umsetzung der Anlagestrategien bei 
der Erstinvestition ein Due-Diligence- 
Verfahren bei den Private Equity-Ziel-
fonds durch, welches während der 
 Anlagedauer durch eine laufende Über-
wachung der Investitionen abgelöst 
wird. Dieses Due-Diligence-Verfahren 
des Vermögensverwalters umfasst 
 folgende Aspekte bei Zielfonds: 

• Prüfung der historischen Renditen

• Prüfung der Strukturierung  
der Transaktion

• Analyse der Gebührenstruktur 

• Evaluation des Investitionskonzeptes 
und Übereinstimmung mit den 
Anlagerichtlinien

• Analyse der operationellen 
 Mitgestaltung

• Überprüfung der Qualität vom 
Management auf Fonds- sowie  
auf Unternehmensebene bei 
 Co-Investments

• Analyse der Transparenz sowie 
Frequenz und Detaillierungsgrad  
der Berichterstattung

• Beurteilung der Bewertungsmethoden

• Betrachtung der rechtlichen als auch 
steuerrelevanten Aspekte

• Durchführung von Szenario- sowie 
Sensitivitätsanalysen

Für Co-Investments beinhaltet das 
Due-Diligence-Verfahren folgende 
Punkte auf Unternehmensebene: 

• Beurteilung des Geschäftsmodells

• Analyse der Umsatzentwicklung 

• Evaluation der Rentabilität und 
Margenentwicklung

• Analyse der Finanzierung der 
Transaktion sowie der Fremdkapital-
quote absolut und im Vergleich  
zu den Erträgen

• Marktanalyse und Evaluation des 
Marktumfeldes, in der sich das 
Unternehmen bewegt

• Beurteilung des Management Teams 
des Unternehmens sowie des 
Management Teams auf Stufe des 
Fonds Managers

• Betrachtung der Eigentums-
verhältnisse und der Investoren

Die Investitionsgesellschaft investiert 
ausschliesslich in Private Equity-Zielfonds,  
welche die Due-Diligence-Kriterien  
des Vermögensverwalters erfüllen.

Art. 36 
Private Equity II

1
Die Anlagegruppe investiert via Investi- 
tionsgesellschaft zu 100% in die 
 Vermögensklasse Private Equity. Dabei 
legt sie als Fund of Funds mit Dach-
fondsstruktur in transparente Kollektiv-
anlagen an. Die Anlagegruppe setzt 

verschiedene Anlagestrategien und -stile  
weltweit in allen Branchen um, damit 
die Diversifikation gesichert wird.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein lang-
fristiges Kapitalwachstum ab, bei 
gleichzeitiger Risikodiversifikation.

3
Das Anlageuniversum umfasst neben 
der Liquiditätshaltung und allfälligen 
Derivaten ausschliesslich Private Equity- 
Investitionen in verschiedenen Anlage-
strategien, -stilen und -sektoren. Dabei 
handelt es sich primär um die folgen-
den Stilarten: Buyout, Venture Capital 
und Special Situations/Distressed.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten 
von den Anlegern erfolgten Kapital-
zusagen (Commitments) der Anlage-
gruppe und werden auf Ebene der 
 Investitionsgesellschaft angewendet: 

• Allokationsbandbreiten über die 
gesamte Laufzeit:

Strategieart/Stil Allokation

Buyout 30%–70%

Venture Capital 0%–15%

Distressed, Special Situations 0%–40%

Region Allokation

Nordamerika inkl. Kanada 50%–80%

Europa 20%–50%

Übrige Welt 0%–30%

• Die Kapitalzusagen durch die er- 
wähnte Investitionsgesellschaft 
zugunsten Dritter sollen über drei 
Jahre getätigt werden, wobei  
diese Periode um ein Jahr verlängert 
werden kann, sofern der Markt  
dies erfordert und die Anlagestiftung 
zustimmt. Es sollen maximal 50% 
der Kapitalzusagen innerhalb eines 
Jahres getätigt werden.

• Die maximale Investition in einen 
über die erwähnte Investitions gesell-
schaft gehaltenen Private Equity- 
Fonds (Zielfonds) beträgt 10% der 
gesamten Kapitalzusagen der Anlage- 
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gruppe (20% als Ausnahme für Fonds  
des Vermögensverwalters – siehe 
unten).

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Private Equity Manager 
beträgt 15% (30% als Ausnahme für 
Fonds des Vermögensverwalters –  
siehe unten).

• Der Gesamtanteil von Sekundär-
investitionen darf 30% nicht 
 übersteigen und der Gesamtanteil 
der Co-Investments ist auf 10% 
beschränkt.

• Fonds des Vermögensverwalters der 
erwähnten Investitionsgesellschaft 
oder dessen Tochtergesellschaften 
sind als Anlage im Rahmen der 
erwähnten Investitionsgesellschaft 
nur zulässig, soweit deren Anlagen 
ausschliesslich aus Sekundärinves- 
titionen und Co-Investments beste-
hen. Diese können die 10% Limite 
für einzelne Fonds überschreiten,  
im Fall der Fonds für Sekundärinvesti-
tionen und Co-Investments bis zu 
einer maximalen Limite von 20% der 
gesamten Kapitalzusagen. Ausser-
halb dieser werden keine weiteren 
Fonds des Vermögensverwalters der 
Investitionsgesellschaft (Hamilton 
Lane Advisors, LLC) oder dessen 
Tochtergesellschaften verwendet.

• Die berücksichtigte Investitionsgesell-
schaft mit Dachfondsstruktur darf 
nicht in Fund of Funds investieren, mit  
Ausnahme der oben erwähnten  
vom Vermögensverwalter verwalteten  
Fonds.

• Die Anlagegruppe investiert in 
minimal 10 und maximal 30 Private 
Equity-Zielfonds über die erwähnte 
Investitionsgesellschaft.

• Die Summe aller Kapitalzusagen von 
der Investitionsgesellschaft an Dritte 
darf die Kapitalzusagen der Anleger 
nicht überschreiten (keine soge-
nannte Over-Commitment-Strategie), 
soll ihr jedoch möglichst vollständig 
entsprechen.

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
der Anlagegruppe ist untersagt. 
Zulässig sind hingegen technisch 

bedingte kurzfristige Kreditauf-
nahmen zur Überbrückung von 
 Liquiditätsengpässen. Gleiches gilt 
für die Kreditaufnahmen auf Stufe 
der erwähnten Investitionsgesellschaft  
sowie sämtlichen Zielfonds.

• Währungsrisiken werden nicht 
systematisch abgesichert.

• Anlagen mit einer Nachschusspflicht 
sind nicht erlaubt.

• Geldanlagen mit einer maximalen 
Restlaufzeit von 12 Monaten und 
einem Mindest-Rating A-2 (S & P) 
bzw. P-2 (Moody’s) vom Emittenten 
sind zum Zwecke des Liquiditäts-
managements erlaubt. Der Einsatz 
von Derivaten ist unter Beachtung 
von Art. 56a BVV 2 nur erlaubt, 
sofern diese zur Absicherung von 
Währungs-, Zins- oder Aktienmarkt-
risiken eingesetzt werden.

5 Allokationskriterien/ 
Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im 
 Namen der Investitionsgesellschaft zur 
Umsetzung der Anlagestrategien bei 
der Erstinvestition ein Due-Diligence- 
Verfahren bei den Private Equity-Ziel-
fonds durch, welches während der 
 Anlagedauer durch eine laufende Über-
wachung der Investitionen abgelöst 
wird. Dieses Due-Diligence-Verfahren 
des Vermögensverwalters umfasst 
 folgende Aspekte bei Zielfonds:

• Prüfung der historischen Renditen

• Prüfung der Strukturierung der 
Transaktion

• Analyse der Gebührenstruktur 

• Evaluation des Investitionskonzeptes 
und Übereinstimmung mit den 
Anlagerichtlinien

• Analyse der operationellen 
 Mitgestaltung

• Überprüfung der Qualität vom 
Management auf Fonds- sowie  
auf Unternehmensebene bei 
 Co-Investments

• Analyse der Transparenz sowie 
Frequenz und Detaillierungsgrad der 
Berichterstattung

• Beurteilung der Bewertungsmethoden

• Betrachtung der rechtlichen als auch 
steuerrelevanten Aspekte

• Durchführung von Szenario- sowie 
Sensitivitätsanalysen

Für Co-Investments beinhaltet das 
Due-Diligence-Verfahren folgende 
Punkte auf Unternehmensebene: 

• Beurteilung des Geschäftsmodells

• Analyse der Umsatzentwicklung 

• Evaluation der Rentabilität und 
Margenentwicklung

• Analyse der Finanzierung der 
Transaktion sowie der Fremdkapital-
quote absolut und im Vergleich  
zu den Erträgen

• Marktanalyse und Evaluation des 
Marktumfeldes, in dem sich das 
Unternehmen bewegt

• Beurteilung des Management-Teams 
des Unternehmens sowie des 
Management Teams auf Stufe des 
Fonds Managers

• Betrachtung der Eigentums-
verhältnisse und der Investoren

Die Investitionsgesellschaft investiert 
ausschliesslich in Private Equity- 
Zielfonds, welche die Due-Diligence- 
Kriterien des Vermögensverwalters 
 erfüllen.

Art. 37 
Private Equity III

1
Die Anlagegruppe investiert via Investi-
tionsgesellschaft zu 100% in die  
Vermögensklasse Private Equity. Dabei 
legt sie als Fund of Funds mit Dach-
fondsstruktur in transparente Kollektiv-
anlagen an. Die Anlagegruppe setzt 
verschiedene Anlagestrategien und  -stile 
weltweit in allen Branchen um, damit 
die Diversifikation gesichert wird.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein lang- 
fristiges Kapitalwachstum ab,  
bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.

Anlagerichtlinien  
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3
Das Anlageuniversum umfasst neben  
der Liquiditätshaltung und allfälligen 
Derivaten ausschliesslich Private-Equity-   
Investitionen in verschiedenen Anlage- 
strategien,  -stilen und  -sektoren. Dabei  
handelt es sich primär um die folgenden  
Stilarten: Buyout, Venture Capital und 
Special Situations/Distressed.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten 
von den Anlegern erfolgten Kapitalzu- 
sagen (Commitments) der Anlagegruppe  
und werden auf Ebene der Investitions-
gesellschaft angewendet:

• Allokationsbandbreiten über die 
gesamte Laufzeit:

Strategieart/Stil Allokation

Buyout 30%–70%

Venture Capital 0%–15%

Distressed, Special Situations 0%–40%

Region Allokation

Nordamerika inkl. Kanada 50%–80%

Europa 20%–50%

Übrige Welt 0%–30%

• Die Kapitalzusagen durch die erwähnte  
Investitionsgesellschaft zugunsten 
Dritter sollen über zwei Jahre getätigt  
werden, wobei diese Periode um ein 
Jahr verlängert werden kann, sofern  
der Markt dies erfordert und die 
Anlagestiftung zustimmt. Es sollen  
maximal 50% der Kapitalzusagen 
innerhalb eines Jahres getätigt werden.

• Die maximale Investition in einen 
über die erwähnte Investitionsgesell-
schaft gehaltenen Private-Equity- 
Fonds (Zielfonds) beträgt 10% der  
gesamten Kapitalzusagen der Anlage- 
gruppe (30% als Ausnahme für 
Fonds des Vermögensverwalters –  
siehe unten).

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Private-Equity-Manager 
beträgt 15% (30% als Ausnahme für 
Fonds des Vermögensverwalters –  
siehe unten).

• Der Gesamtanteil von Sekundär- 
investitionen darf 30% nicht  
übersteigen und der Gesamtanteil 
der Co-Investments ist auf 10% 
beschränkt.

• Fonds des Vermögensverwalters  
der erwähnten Investitionsgesellschaft  
(Hamilton Lane Advisors, LLC) oder 
dessen Tochtergesellschaften sind als 
Anlage im Rahmen der erwähnten 
Investitionsgesell schaft nur mit Zustim- 
mung des Consultants zulässig. Die 
maximale gesamte Allokation in diesen  
Anlagen beträgt 30%. Der Fonds für  
Sekundärinvestitionen kann die 10%  
Limite für einzelne Fonds überschrei-
ten (bis zu einer maximalen Limite  
von 30% der gesamten Kapitalzu- 
sagen).

• Die berücksichtigte Investitionsgesell-
schaft mit Dachfondsstruktur darf 
nicht in Fund of Funds investieren, mit  
Ausnahme der oben erwähnten  
vom Vermögensverwalter verwalteten  
Fonds.

• Die Anlagegruppe investiert in minimal  
10 und maximal 30 Private-Equity- 
Zielfonds über die erwähnte Investiti-
onsgesellschaft.

• Die Summe aller Kapitalzusagen von 
der Investitionsgesellschaft an Dritte  
darf die Kapitalzusagen der Anleger 
nicht überschreiten (keine sogenannte  
Over-Commitment-Strategie), soll  
ihr jedoch möglichst vollständig ent- 
sprechen.

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
der Anlagegruppe ist untersagt. 
Zulässig sind hingegen technisch be- 
dingte kurzfristige Kreditaufnahmen 
zur Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen. Gleiches gilt für die Kredit- 
aufnahmen auf Stufe der erwähnten 
Investitionsgesellschaft sowie sämt- 
lichen Zielfonds.

• Währungsrisiken werden nicht 
systematisch abgesichert.

• Anlagen mit einer Nachschusspflicht 
sind nicht erlaubt.

• Geldanlagen mit maximaler Restlauf-
zeit von 12 Monaten und einem 
Minimum-Rating A-2 (S & P) bzw. P-2 

(Moody’s) vom Emittent sind zum 
Zwecke des Liquiditätsmanagements 
erlaubt. Der Einsatz von Derivaten  
ist unter Beachtung von Art. 56a BVV 2  
nur erlaubt, sofern diese zur Ab- 
sicherung von Währungs-, Zins- oder 
Aktienmarktrisiken eingesetzt werden.

5 Allokationskriterien/ 
Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im  
Namen der Investitionsgesellschaft zur 
Umsetzung der Anlagestrategien bei der  
Erstinvestition ein Due-Diligence-Ver-
fahren bei den Private-Equity-Zielfonds 
durch, welches während der Anlage-
dauer durch eine laufende Überwachung  
der Investitionen abgelöst wird. Dieses  
Due-Diligence-Verfahren des Vermögens- 
verwalters umfasst folgende Aspekte 
bei Zielfonds:

• Prüfung der historischen Renditen

• Prüfung der Strukturierung der 
Transaktion

• Analyse der Gebührenstruktur 

• Evaluation des Investitionskonzeptes 
und Übereinstimmung mit den 
Anlagerichtlinien

• Analyse der operationellen Mitge-
staltung

• Überprüfung der Qualität vom 
Management auf Fonds- sowie auf 
Unternehmensebene bei Co-Invest-
ments

• Analyse der Transparenz sowie 
Frequenz und Detaillierungsgrad  
der Berichterstattung

• Beurteilung der Bewertungsmethoden

• Betrachtung der rechtlichen als auch 
steuerrelevanten Aspekte

• Durchführung von Szenario- sowie 
Sensitivitätsanalysen

Für Co-Investments beinhaltet das  
Due-Diligence-Verfahren folgende 
Punkte auf Unternehmensebene:

• Beurteilung des Geschäftsmodells

• Analyse der Umsatzentwicklung 

• Evaluation der Rentabilität und 
Margenentwicklung

Anlagerichtlinien  
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• Analyse der Finanzierung der Trans- 
aktion sowie der Fremdkapitalquote 
absolut und im Vergleich zu den 
Erträgen

• Marktanalyse und Evaluation des 
Marktumfeldes, in dem sich das 
Unternehmen bewegt

• Beurteilung des Management-Teams 
des Unternehmens sowie des 
Management-Teams auf Stufe des 
Fonds-Managers

• Betrachtung der Eigentums- 
verhältnisse und der Investoren

Die Investitionsgesellschaft investiert 
ausschliesslich in Private-Equity- 
Zielfonds, welche die Due-Diligence- 
Kriterien des Vermögensverwalters  
erfüllen.

Art. 38 
Infrastruktur I

1
Die Anlagegruppe investiert zu 100% 
in die Vermögensklasse Infrastruktur. 
Dabei investiert sie in Infrastruktur 
Co-Investments sowie in Infrastruktur 
Sekundär- und Primärzielfonds. Die 
 Anlagestrategie konzentriert sich auf 
Brownfield Infrastruktur, breit diversifi-
ziert über Nordamerika, Europa und 
den Rest der Welt.

2
Die Anlagepolitik zielt bei angemessener  
Risikodiversifikation auf einen stetigen 
Kapitalertrag sowie ein moderates 
 Kapitalwachstum ab.

3
Das Anlageuniversum besteht aus Infra-
struktur Co-Investments und -Fonds. 
Flüssige Mittel können als Festgelder, 
Geldmarktpapiere und Kontoguthaben 
in Fremdwährungen oder in Schweizer 
Franken bei erstklassigen Banken mit 
einem Rating von mindestens A-1 (S & P)  
bzw. P-1 (Moody’s) angelegt werden.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten 
von den Anlegern erfolgten Kapital-
zusagen (Commitments) der Anlage-

gruppe und werden auf Ebene der 
 Investitionsgesellschaft angewendet. 
Das Ziel ist, die Anlagebeschränkungen 
zum Ende der Investitionsperiode zu 
 erreichen:

• Allokationsbandbreiten über die 
gesamte Laufzeit:

Strategieart/Stil Allokation

Transport 0%–40%

Energieproduktion 0%–40%

Versorgung 0%–40%

Telekommunikation 0%–40%

Soziale Infrastruktur 0%–40%

Region Allokation

Nordamerika inkl. Kanada 30%–70%

Europa 30%–70%

Australien 0%–30%

Übrige Welt 0%–30%

• Die Anlagen der Investitionsgesell-
schaft erstrecken sich über min-
destens fünf verschiedene Länder.

• Die Investitionen durch die Investiti-
onsgesellschaft in Co-Investments 
respektive Kauf/Kapitalzusagen von/
zu Sekundär- oder Primärzielfonds 
sollen über drei Jahre getätigt werden.  
Diese Periode kann mit Zustimmung 
der Anlagestiftung, erteilt durch  
den Stiftungsrat, um ein Jahr ver-
längert werden, sofern der Markt 
dies erfordert. Es sollen maximal 40%  
der Investitionen/Kapitalzusagen im 
selben Jahr getätigt werden.

• Die maximale Investition in ein über 
die Investitionsgesellschaft gehaltenes  
Infrastruktur Co-Investment beträgt 
7% der gesamten Kapitalzusagen der  
Anlagegruppe.

• Die maximale Investition in einen 
über die Investitionsgesellschaft 
gehaltenen Infrastrukturfonds (Ziel- 
fonds) beträgt 10% der gesamten 
Kapitalzusagen der Anlagegruppe.

• Die maximale Allokation des Port-
folios zu einem einzelnen Infra-
struktur Manager beträgt 25%.

• Der Gesamtanteil von Sekundärziel-
fonds-Investitionen darf 30% nicht 
übersteigen und der Gesamtanteil 

der Primärzielfonds-Investitionen ist 
auf 20% beschränkt.

• Die berücksichtigte Investitionsgesell-
schaft mit Dachfondsstruktur darf 
nicht in Fund of Funds investieren.

• Die Summe aller Investitionen oder 
Kapitalzusagen an Dritte von der 
Investitionsgesellschaft darf die 
Kapitalzusagen der Anleger nicht 
überschreiten (keine sogenannte 
Over-Commitment-Strategie), soll  
ihr jedoch möglichst vollständig 
entsprechen.

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
Anlagegruppe ist untersagt. Zulässig 
sind hingegen technisch bedingte 
kurzfristige Kreditaufnahmen zur 
Überbrückung von Liquiditätseng-
pässen. Gleiches gilt für die Kredit-
aufnahmen auf Stufe der Investitions- 
gesellschaft sowie in sämtlichen 
Infrastruktur Zielfonds. Die unter-
liegenden Infrastrukturprojekte sind 
von dieser Restriktion jedoch nicht 
betroffen und dürfen demzufolge 
mit Fremdkapital finanziert werden.

• Währungsrisiken werden nicht 
systematisch abgesichert.

• Anlagen mit einer Nachschusspflicht 
sind nicht erlaubt.

• Geldanlagen mit einer maximalen 
Restlaufzeit von 12 Monaten und 
einem Mindest-Rating A-1 (S & P) 
bzw. P-1 (Moody’s) vom Emittenten 
sind zum Zwecke des Liquiditäts-
managements erlaubt.

• Der Einsatz von Derivaten ist unter 
Beachtung von Art. 56a BVV 2 nur 
erlaubt, sofern diese zur Absicherung 
von Währungs- oder Zinsrisiken ein- 
gesetzt werden.

5 Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im 
 Namen der Investitionsgesellschaft zur 
Umsetzung der Anlagestrategien bei 
der Erstinvestition ein Due-Diligence- 
Verfahren bei den Infrastruktur Investi-
tionen oder -Zielfonds durch, welches 
während der Anlagedauer durch  
eine laufende Überwachung der Inves-
titionen abgelöst wird. Dieses Due- 
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Diligence-Verfahren des Vermögens-
verwalters umfasst unter anderem 
 folgende Aspekte bei Co-Investments: 

• Analyse des Geschäftsmodells, des 
Wertsteigerungspotentials und  
des Wettbewerbsvorteils respektive 
der operativen Tätigkeit sowie  
der Ertragskraft des Projektes/der 
Anlagen

• Einschätzung von Gegenpartei-, 
regulatorischen sowie allfälligen 
geopolitischen Risiken

• Marktanalyse und Evaluation des 
Marktumfeldes sowie potenzieller 
makroökonomischer Einflussfaktoren 

• Analyse der Einstiegsbewertung

• Analyse der Finanzierung der 
Transaktion sowie der Fremdkapital-
quote absolut und im Vergleich  
zu den operativen Erträgen

• Beurteilung des Management Teams 
und dessen Erfahrung

• Betrachtung der Eigentumsverhält-
nisse und der Investoren sowie 
Beurteilung des Hauptinvestors

• Analyse der Verkaufsopportunitäten 
und -wege

Für Zielfonds beinhaltet das Due- 
Diligence-Verfahren folgende Punkte: 

• Überprüfung der Qualität vom 
Management der Fonds sowie auf 
Projektebene in Bezug auf Industrie-
erfahrung 

• Prüfung der historischen Renditen 

• Evaluation des Investitionskonzeptes 
und Übereinstimmung mit den 
Anlagerichtlinien

• Analyse der Konditionen (unter 
anderem Gebührenstruktur, Laufzeit 
oder Zielgrösse)

• Analyse der Transparenz sowie 
Frequenz und Detaillierungsgrad  
der Berichterstattung

• Beurteilung der Bewertungsmethoden

• Betrachtung der rechtlichen als auch 
steuerrelevanten Aspekte

• Durchführung von Szenario- sowie 
Sensitivitätsanalysen

• Evaluation potenzieller Risiken in 
Zusammenhang mit dem Fonds,  
dem Team oder anderen exogenen 
Risikofaktoren

• Beurteilung des bestehenden 
Infrastrukturportfolios bei Sekundär-
zielfonds-Investitionen

Die Investitionsgesellschaft investiert 
ausschliesslich in Infrastruktur Co- 
Investments oder -Zielfonds, welche  
die Due-Diligence-Kriterien des 
 Ver mögensverwalters erfüllen.

Art. 39 
Infrastruktur II

1
Die Anlagegruppe investiert zu 100% 
in die Vermögensklasse Infrastruktur. 
Dabei investiert sie in Infrastruktur 
Co-Investments sowie in Infrastruktur 
Sekundär- und Primärzielfonds. Die 
 Anlagestrategie konzentriert sich auf 
Brownfield Infrastruktur, breit diversifi-
ziert über Nordamerika, Europa und 
den Rest der Welt.

2
Die Anlagepolitik zielt bei angemessener  
Risikodiversifikation auf einen stetigen 
Kapitalertrag sowie ein moderates 
 Kapitalwachstum ab.

3
Das Anlageuniversum besteht aus Infra-
struktur Co-Investments und -Fonds. 
Flüssige Mittel können als Festgelder, 
Geldmarktpapiere und Kontoguthaben 
in Fremdwährungen oder in Schweizer 
Franken bei erstklassigen Banken mit 
einem Rating von mindestens A-1 (S & P)  
bzw. P-1 (Moody’s) angelegt werden.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten 
von den Anlegern erfolgten Kapital-
zusagen (Commitments) der Anlage-
gruppe und werden auf Ebene der 
 Investitionsgesellschaft angewendet. 
Das Ziel ist, die Anlagebeschränkungen 
zum Ende der Investitionsperiode zu 
 erreichen:

• Allokationsbandbreiten über die 
gesamte Laufzeit:

Strategieart/Stil Allokation

Transport 0%–40%

Energieproduktion 0%–40%

Versorgung 0%–40%

Telekommunikation 0%–40%

Soziale Infrastruktur 0%–40%

Region Allokation

Nordamerika inkl. Kanada 30%–70%

Europa 30%–70%

Australien 0%–30%

Übrige Welt 0%–30%

• Die Anlagen der Investitionsgesell-
schaft erstrecken sich über min-
destens fünf verschiedene Länder.

• Die Investitionen durch die Investiti-
onsgesellschaft in Co-Investments 
respektive Kauf/Kapitalzusagen von/
zu Sekundär- oder Primärzielfonds 
sollen über drei Jahre getätigt werden.  
Diese Periode kann mit Zustimmung 
der Anlagestiftung, erteilt durch  
den Stiftungsrat, um ein Jahr ver-
längert werden, sofern der Markt 
dies erfordert. Es sollen maximal 40%  
der Investitionen/Kapitalzusagen im 
selben Jahr getätigt werden.

• Die maximale Investition in ein über 
die Investitionsgesellschaft gehaltenes  
Infrastruktur Co-Investment beträgt 
7% der gesamten Kapitalzusagen der  
Anlagegruppe.

• Die maximale Investition in einen 
über die Investitionsgesellschaft 
gehaltenen Infrastrukturfonds (Ziel- 
fonds) beträgt 10% der gesamten 
Kapitalzusagen der Anlagegruppe.

• Die maximale Allokation des Port-
folios zu einem einzelnen Infra-
struktur Manager beträgt 25%.

• Der Gesamtanteil von Sekundärziel-
fonds-Investitionen darf 30% nicht 
übersteigen und der Gesamtanteil 
der Primärzielfonds-Investitionen ist 
auf 30% beschränkt.

• Die berücksichtigte Investitionsgesell-
schaft mit Dachfondsstruktur darf 
nicht in Fund of Funds investieren.
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• Die Summe aller Investitionen oder 
Kapitalzusagen an Dritte von der 
Investitionsgesellschaft darf die 
Kapitalzusagen der Anleger nicht 
überschreiten (keine sogenannte 
Over-Commitment-Strategie), soll  
ihr jedoch möglichst vollständig 
entsprechen.

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
Anlagegruppe ist untersagt. Zulässig 
sind hingegen technisch bedingte 
kurzfristige Kreditaufnahmen zur 
Überbrückung von Liquiditätseng-
pässen. Gleiches gilt für die Kredit-
aufnahmen auf Stufe der Investitions- 
gesellschaft sowie in sämtlichen 
Infrastruktur Zielfonds. Die unter-
liegenden Infrastrukturprojekte sind 
von dieser Restriktion jedoch nicht 
betroffen und dürfen demzufolge 
mit Fremdkapital finanziert werden.

• Währungsrisiken werden nicht 
systematisch abgesichert.

• Anlagen mit einer Nachschusspflicht 
sind nicht erlaubt.

• Geldanlagen mit einer maximalen 
Restlaufzeit von 12 Monaten und 
einem Mindest-Rating A-1 (S & P) 
bzw. P-1 (Moody’s) vom Emittenten 
sind zum Zwecke des Liquiditäts-
managements erlaubt.

• Der Einsatz von Derivaten ist unter 
Beachtung von Art. 56a BVV 2 nur 
erlaubt, sofern diese zur Absicherung 
von Währungs- oder Zinsrisiken ein- 
gesetzt werden.

5 Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt im 
 Namen der Investitionsgesellschaft zur 
Umsetzung der Anlagestrategien bei 
der Erstinvestition ein Due-Diligence- 
Verfahren bei den Infrastruktur Investi-
tionen oder -Zielfonds durch, welches 
während der Anlagedauer durch  
eine laufende Überwachung der Inves-
titionen abgelöst wird. Dieses Due- 
Diligence-Verfahren des Vermögens-
verwalters umfasst unter anderem 
 folgende Aspekte bei Co-Investments: 

• Analyse des Geschäftsmodells, des 
Wertsteigerungspotentials und  
des Wettbewerbsvorteils respektive 

der operativen Tätigkeit sowie  
der Ertragskraft des Projektes/der 
Anlagen

• Einschätzung von Gegenpartei-, 
regulatorischen sowie allfälligen 
geopolitischen Risiken

• Marktanalyse und Evaluation des 
Marktumfeldes sowie potenzieller 
makroökonomischer Einflussfaktoren 

• Analyse der Einstiegsbewertung

• Analyse der Finanzierung der 
Transaktion sowie der Fremdkapital-
quote absolut und im Vergleich  
zu den operativen Erträgen

• Beurteilung des Management Teams 
und dessen Erfahrung

• Betrachtung der Eigentumsverhält-
nisse und der Investoren sowie 
Beurteilung des Hauptinvestors

• Analyse der Verkaufsopportunitäten 
und -wege

Für Zielfonds beinhaltet das Due- 
Diligence-Verfahren folgende Punkte: 

• Überprüfung der Qualität vom 
Management der Fonds sowie auf 
Projektebene in Bezug auf Industrie-
erfahrung 

• Prüfung der historischen Renditen 

• Evaluation des Investitionskonzeptes 
und Übereinstimmung mit den 
Anlagerichtlinien

• Analyse der Konditionen (unter 
anderem Gebührenstruktur, Laufzeit 
oder Zielgrösse)

• Analyse der Transparenz sowie 
Frequenz und Detaillierungsgrad  
der Berichterstattung

• Beurteilung der Bewertungsmethoden

• Betrachtung der rechtlichen als auch 
steuerrelevanten Aspekte

• Durchführung von Szenario- sowie 
Sensitivitätsanalysen

• Evaluation potenzieller Risiken in 
Zusammenhang mit dem Fonds,  
dem Team oder anderen exogenen 
Risikofaktoren

• Beurteilung des bestehenden 
Infrastrukturportfolios bei Sekundär-
zielfonds-Investitionen

Die Investitionsgesellschaft investiert 
ausschliesslich in Infrastruktur Co- 
Investments oder -Zielfonds, welche  
die Due-Diligence-Kriterien des 
 Ver mögensverwalters erfüllen.

Art. 40 
Insurance Linked Strategies  
Non-Life (CHF hedged)

1
Die Anlagegruppe investiert zu 100% 
in die Vermögensklasse Insurance 
 Linked Strategies, deren Wert und Er-
träge vom Eintreten von Versicherungs-
ereignissen abhängen. Die Anlagen 
werden nicht direkt, sondern indirekt 
über den Alpha Z ILS getätigt. Weitere 
Fonds sind in der Zukunft nicht aus-
geschlossen, sofern diese die An-
forderungen von Art. 30 ASV erfüllen.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein lang-
fristiges Kapitalwachstum bei gleich-
zeitiger Risikodiversifikation ab. Weiter 
strebt die Anlagegruppe nach einer 
breiten Diversifikation der Risiken nach 
Regionen sowie nach Ereigniskategorien.

3
Das Anlageuniversum besteht aus 
 verbrieften ILS Wertanlagen (Bonds, 
Notes), Derivaten (Swaps, Futures etc.) 
sowie Geldmarktanlagen. Das Risiko-
universum besteht aus Naturkatas-
trophen, Transport und Industrielle 
 Ver sicherungen.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf das gesamte 
Vermögen der Anlagegruppe. Während 
der zwölfmonatigen Aufbauphase 
kann es zu Abweichungen von den 
 Anlagebeschränkungen kommen. Diese 
Aufbauzeit ist notwendig, um eine 
breite Diversifikation nach Sektoren, 
 Instrumenten und Laufzeiten zu 
 erreichen.
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Allokationsbandbreiten

Typen Allokation

Verbriefte Insurance  
Linked Securities 0%–100%

Insurance Linked  
OTC Derivate 0%–80%

Geldmarktanlagen* 0%–15%

*  Diese Restriktion gilt nicht, sofern der Anteil 
von Geldmarktanlagen 15% aufgrund von 
Zu- oder Abflüssen übersteigt, sowie im ersten  
Jahr, in dem das Portfolio aufgebaut wird.

Die Allokation zu Nicht-Naturkatas-
trophen verbundenen Risiken ist auf 
 maximal 30% beschränkt.

Konzentrationslimiten
• Der maximale Anteil einer einzelnen 

Wertschrift oder Position beträgt 
10% des Vermögens der Anlage-
gruppe.

• Das Zielfondsvermögen muss in 
mindestens 15 Einzelanlagen sowie, 
sofern verfügbar, in mindestens fünf 
voneinander unabhängige Ereignis-
risiken investiert werden. Ein Ereignis- 
risiko bedeutet alle Exponierungen 
und Werte, die in einer definierten 
Region durch ein einzelnes Versiche-
rungsereignis Verluste erleiden 
können (z. B. US Hurrikan, US Erd- 
beben, Japan Erdbeben usw.). 
Zwischen solchen Ereignisrisiken ist 
unter normalen Umständen nur  
eine beschränkte Korrelation zu er- 
warten. In Extremfällen wie Meteori-
teneinschlägen oder ähnlichen 
Ereignissen sind jedoch grössere 
Abhängigkeiten nicht auszuschliessen.

• Der maximale Anteil des Anlage-
vermögens, welcher pro einzelnes 
unabhängiges Ereignisrisiko (z. B. ein 
Sturm oder ein Erdbeben) investiert 
werden kann, beträgt 30% des NAV.

• Der maximale Anteil des Anlage-
vermögens, welcher in sogenannte 
indirekte Ereignisrisiken investiert 
werden kann, beträgt 30% des NAV 
pro einzelnes unabhängiges Ereignis-
risiko. Ein Ereignisrisiko wird als 
«indirekt» bezeichnet, wenn es beim 
ersten vertraglich definierten Ver-
sicherungsereignis nicht bereits zu 
Kapitalauszahlungen an den Ver-

sicherungsnehmer kommt, sondern 
erst beim zweiten oder einem darauf 
folgenden Versicherungsereignis.

• Die maximale Allokation in Wert-
schriften desselben Emittenten/Rück- 
versicherungsnehmers darf 20% des 
Anlagevermögens nicht überschreiten.

• Im Einzelfall kann der Anteil von 
Geldmarktanlagen 15% übersteigen. 
Solche Fälle müssen, sofern sie nicht 
durch einen Kapitalzufluss entstehen,  
dem Controller begründet und im 
Quartalsbericht dargelegt werden. 
Weiter muss der Stiftungsratspräsident  
der Zürich Anlagestiftung dazu ein- 
willigen.

• Investitionen in Kollektivanlagen mit 
einer Nachschusspflicht sind aus-
geschlossen.

Restriktionen für verbriefte  
Insurance Linked Securities
• Nur verbriefte Insurance Linked 

Securities, die an einer Börse oder  
an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt 
oder OTC gehandelt werden und 
deren Ereignisrisiken von einer  
im Versicherungsmarkt anerkann- 
ten Agentur modelliert werden,  
sind zulässig; für die gehandelten 
 Insurance Linked Securities müssen 
mindestens zwei Finanzintermediäre 
Kurse stellen.

• Die Insurance Linked Securities 
müssen das Gegenparteirisiko durch 
die Anwendung eines SPV minimie-
ren. Als Sicherheit der SPV sind  
nur mit minimalem Rating A-/A3 
emittierte Obligationen und Geld-
marktanlagen erlaubt.

Restriktionen für Insurance Linked 
Derivative
• Die Sicherheit, die für ein OTC 

Insurance Linked Derivat gestellt 
wird, darf nicht selbst dem Kredit-
risiko der Gegenpartei des Derivats 
ausgesetzt sein. Das einbezahlte 
Nominalkapital ist somit nicht  
dem Gegenparteirisiko ausgesetzt 
und wird über ein Kollateralkonto 
verwaltet werden. Die Restriktionen 
bezüglich des Kollaterals sind im 
nächsten Abschnitt dargelegt.

• Die maximale Risikoperiode von 
Insurance Linked Derivaten ist auf  
12 Monate begrenzt (die Periode 
entspricht nicht der potenziellen 
«Entwicklungsperiode», falls ein 
Ereignis eintrifft).

• Es darf unter einer Transaktion nur 
zu Verpflichtungen für die Anlage-
gruppe oder den Zielfonds kommen, 
wenn ein Schadensschwellenwert- 
bzw. Schadensindexschwellenwert 
erreicht wird und die Gegenpartei 
einen Selbstbehalt trägt.

Restriktionen für Geldmarkt anlagen 
und Kollateral
• Nur Geldmarktanlagen (inkl. die-

jenigen, welche zur Besicherung der 
Derivate hinterlegt werden) mit  
einer maximalen Restlaufzeit von  
12 Monaten und einem Minimum- 
Rating von A-1 (S & P) bzw. P-1 
(Moody’s) des Emittenten sind zum 
Zwecke der Liquiditätshaltung erlaubt.

• Maximal 10% des Gesamtfonds-
vermögens dürfen in Forderungen 
desselben Schuldners angelegt 
werden (inkl. Geldmarktanteilen). 
Diese Obergrenze darf überschritten 
werden, wenn die Forderungen  
in Form eines Kollaterals besichert 
sind. Die Ausnahmen gelten für 
CHF- Obligationen der Schweizer 
Eid genossenschaft. Versicherungs-
gesellschaften sind ausgeschlossen. 
Geldmarktanlagefonds sind erlaubt 
und müssen die Anforderungen  
von Art. 30 ASV erfüllen.

Andere Restriktionen
• Der Einsatz von Derivaten (ausserhalb 

von Insurance Linked Derivaten) ist 
unter Beachtung von Art. 56a BVV 2 
erlaubt, sofern diese zur Absicherung 
von Währungs- oder Zinsrisiken 
eingesetzt werden.

• Die Fremdwährungen werden 
bestmöglich in Schweizer Franken 
abgesichert.

• Der systematische und langfristige Ein- 
satz von Fremdkapital auf Ebene der 
Anlagegruppe ist untersagt. Zulässig 
sind hingegen technisch bedingte 
kurzfristige Kreditauf nahmen zur Über- 
brückung von  Liquiditätsengpässen.
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Art. 41 
Insurance Linked Strategies Life I

1
Die Anlagegruppe investiert direkt zu 
100% in die Vermögensklasse ILS.  
Dabei beschränkt sie sich auf Transakti-
onen in Lebensversicherungsrisiken  
(ILS Life), denen ihrerseits breit diversi-
fizierte Portfolios an Versicherungspo- 
licen zugrunde liegen. Die Anlagegruppe  
investiert via verschiedene Transakti-
onstypen in unterschiedliche Risikotypen  
und Länder, damit eine angemessene  
Diversifikation erreicht wird.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein lang- 
fristiges Kapitalwachstum ab,  
bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.

3
Das Anlageuniversum umfasst alle Life 
Insurance Linked Strategien in der Form 
von verbrieften Wertanlagen (Bonds, 
Notes), sowie Derivate (Swaps, Futures, 
Shares etc.). Geldmarktanlagen sowie  
derivative Instrumente zur Währungsab- 
sicherung sind ausdrücklich erlaubt. 

Life Insurance Linked Strategies beinhal- 
ten folgendes Risikouniversum (nicht 
abschliessende Aufzählung), wobei der 
Fokus der Anlagegruppe auf ViF Trans-
aktionen liegt:

• ViF Transaktionen (inkl. Reserve- 
finanzierungen)

• Sterblichkeitsrisiken 

• Stornorisiken

• Krankheit/Invalidität

• Strukturierte Abwicklungen &  
Annuitätenforderungen

Anlageziel 
Die Anlagepolitik zielt auf ein lang- 
fristiges Kapitalwachstum ab, bei gleich- 
zeitiger Risikodiversifikation. Das An- 
lageziel ist, Erträge aus Anlagen in ILS Life  
zu erwirtschaften. Die Anlagegruppe 
ist in EUR denominiert und wird nicht ge- 
genüber dem CHF abgesichert. Weiter 
strebt die Anlagegruppe nach einer 
breiten Diversifikation der Risiken nach 
Länder sowie nach Transaktionen und 
Risikofaktoren.

Anlageinstrumente und -rechtsformen
Die Investitionen werden durch die  
Anlagegruppe direkt (oder nach Struk-
turierung/Verbriefung durch eine  
Zweckgesellschaft) gekauft und gehalten.  
Als Zweckgesellschaften vorgesehen 
sind Guernsey IC («Incorporated Cells») 
unter der Verwaltung einer ICC («Incor-
porated Cell Company»). Es besteht  
die Möglichkeit für eine IC eine Bermuda  
SAC («Segregated Account Cell») zu 
verwenden. In gewissen Jurisdiktionen 
wird eine Bermuda SAC benötigt  
um regulatorische Anforderungen der  
Gegenpartei (Versicherungsgesell- 
schaften) zu erfüllen.

4
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf die gesamten 
Kapitalzusagen der Anlagegruppe  
am Schlusstermin für Kapitalzusagen. 
Die Investitionsphase beläuft sich  
im Normalfall auf zwei Jahre (mit der 
Option, diese um maximal ein Jahr  
zu verlängern, wobei eine Verlängerung  
der Zustimmung des Stiftungsrats der 
Zürich Anlagestiftung bedarf). Diese Auf- 
bauphase ist notwendig, um eine  
angemessene Diversifikation über ver-
schiedene Transaktionen, Länder und 
Risikofaktoren zu erreichen.

Allokationsbandbreiten

Transaktionskategorien/  
Risikotypen Allokation

ViF (auch Embedded Value)  
Financing inkl. Commissions  
Financing und Reserve Financing  
(auch «XXX/AXXX») 65–100%

Mortality Reinsurance Swaps  
und Mortality Derivative Swaps 0–20%

Extreme Mortality und  
Morbidity Bonds 0–30%

Lapse Reinsurance Swaps und  
Lapse Reinsurance Derivative Swaps 0–30%

Structured Settlements und  
Annuity Receivables 0–20%

Geldmarktanlagen 0–5%

Life Settlements und  
standalone longevity risks ausgeschlossen

Konzentrationslimiten
• Der maximale Anteil einer ein- 

zelnen Transaktion beträgt 20% der 
gesamten Kapitalzusagen der 
Anlagegruppe am Schlusstermin  
für Kapitalzusagen.

• Das Zielvermögen der Anlagegruppe 
muss in mindestens 8 Einzeltrans- 
aktionen investiert werden. Die zu- 
grunde liegenden Portfolios sind 
selbst wiederum stark diversifiziert 
(hohe Anzahl an Lebensversicherungs- 
policen). Zudem sollen die einzelnen  
Transaktionen unterschiedliche Risiko- 
faktoren abdecken. Letztendlich sind 
sogar Transaktionen, welche den 
gleichen Risikotyp abdecken, aufgrund  
unterschiedlicher Manifestation von 
Stornorisiken diversifizierend (siehe 
Ausführungen zum Stornorisiko).  
In Extremfällen sind erhöhte Abhän-
gigkeiten nicht auszuschliessen.  
Die maximale Allokation zu einer 
Zweckgesellschaft («IC» oder «SAC») 
darf 20% der gesamten Kapital- 
zusagen der Anlagegruppe am Schluss- 
termin für Kapitalzusagen nicht über- 
schreiten. Der Vermögensverwalter 
trifft strukturelle Massnahmen um das  
Gegenparteirisiko einzuschränken 
(z. B. Kollateralisierung). Insbesondere 
wird der maximale Anteil einer  
einzelnen Transaktion auf 20%, sowie  
das maximale Gegenparteirisiko pro  
Gegenpartei auf 10% der gesamten 
Kapitalzusagen der Anlagegruppe 
am Schlusstermin für Kapitalzusagen 
beschränkt. Zudem sorgt die amor- 
tisierende Natur der Transaktion für  
eine graduelle Risikoreduktion. Da- 
durch ist gewährleistet, dass Art. 26  
Abs. 4 ASV jederzeit eingehalten wird.

• Die maximale Allokation zu Zurich 
Insurance Group oder dazugehörigen  
Gruppen-gesellschaften darf insge- 
samt 10% der gesamten Kapitalzu-
sagen der Anlagegruppe nicht  
überschreiten. Dazu gehören auch 
Investitionen, bei welchen Policen  
der obenerwähnten Gesellschaften 
zugrunde liegen.

• Allokationen in Life Settlements  
und standalone longevity risks sind 
nicht erlaubt.
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• Maximal 20% der erwarteten Cash 
Flows dürfen sich über die Laufzeit 
von 10 Jahren hinaus erstrecken.

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Land beträgt 35% (Aus- 
nahme USA: 50%) der gesamten 
Kapitalzusagen der Anlagegruppe am  
Schlusstermin für Kapitalzusagen.

• Die maximale Allokation in Trans- 
aktionen mit einer von der Denomi-
nationswährung abweichenden 
Währung beträgt 60% der gesamten 
Kapitalzusagen der Anlagegruppe 
am Schlusstermin für Kapitalzusagen.

• Im Einzelfall kann der Anteil von 
Geldmarktanlagen provisorisch  
5% aus Liquiditätsmanagement- 
gründen übersteigen.

• Investitionen in Kollektivanlagen  
mit einer Nachschusspflicht sind 
ausgeschlossen.

Restriktionen für Geldmarkt- 
anlagen und Kollateral
• Die Sicherheit, die für ein OTC  

Insurance Linked Derivat gestellt wird,  
darf nicht selbst dem Kreditrisiko  
der Gegenpartei des Derivats ausge- 
setzt sein. Das einbezahlte Nominal-
kapital ist somit nicht dem Gegen-
parteirisiko ausgesetzt und wird über 
ein Kollateralkonto verwaltet werden.

• Nur Geldmarktanlagen (inklusiv die- 
jenigen, welche zur Besicherung der 
Derivate hinterlegt werden) mit 
maximaler Restlaufzeit von 12 Monaten  
und einem Minimum-Rating von  
A-1 (S & P) bzw. P-1 (Moody’s) des  
Emittenten sind zum Zwecke der 
Liquiditätshaltung erlaubt. 

• Maximal 10% der gesamten Kapital-
zusagen dürfen in Geldmarktforde-
rungen desselben Schuldners angelegt  
werden. Ausnahmen gelten für 
CHF-Obligationen der Schweizer Eid- 
genossenschaft. Versicherungs- 
gesellschaften sind ausgeschlossen. 

• Geldmarktanlagefonds sind erlaubt 
und müssen die Anforderungen von 
Art. 30 ASV erfüllen.

Andere Restriktionen
• Der Einsatz von Derivaten (ausser-

halb von Insurance Linked Derivaten) 
ist unter Beachtung von Art. 56a 
BVV2 erlaubt, sofern diese zur 
Absicherung von Währungs- oder 
Zinsrisiken eingesetzt werden.

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
der Anlagegruppe ist untersagt. 
Zulässig sind hingegen technisch be- 
dingte kurzfristige Kreditaufnahmen 
zur Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen. 

Art. 42 
Senior Loans Global (CHF hedged)  
und Senior Loans Global

1
Die Anlagegruppe investiert hauptsäch-
lich in die Vermögensklasse Senior 
 Loans. Die Anlagen werden nicht direkt,  
sondern indirekt über den Zielfonds 
 ZILUX Senior Loan Fund getätigt. 
 Weitere Senior-Loan-Fonds sind in der 
Zukunft nicht ausgeschlossen, sofern 
diese die Anforderungen von Art. 30 
ASV erfüllen.

2
Die Anlagepolitik zielt auf ein langfristi-
ges Kapitalwachstum ab, bei gleich-
zeitiger Risikodiversifikation. Das Anlage- 
ziel ist primär, Erträge aus Anlagen in 
Senior Loans zu erzielen. Weiter strebt 
die Anlagegruppe nach einer breiten 
Diversifikation der Risiken nach Unter-
nehmen und Sektoren.

3
Das Anlageuniversum besteht aus 
 Senior Loans sowie aus Obligationen, 
Forderungen oder Schuldverschrei-
bungen von öffentlich-rechtlichen sowie  
privatrechtlichen Schuldnern als auch 
Geldmarktanlagen. Diese werden als 
Ergänzung sowie zum Liquiditäts-
management der Anlagegruppe be-
nutzt. Derivative Instrumente für  
die Währungsabsicherung sowie für 
das Durationsmanagement sind aus-
drücklich erlaubt.

4 Anlagebeschränkungen
Die nachfolgenden Anlagebeschrän-
kungen beziehen sich auf das gesamte 
Vermögen der Anlagegruppe. Während 
der sechsmonatigen Aufbauphase kann 
es zu Abweichungen der Anlagebe-
schränkungen kommen. Diese Aufbau-
zeit ist notwendig, um eine breite 
 Diversifikation nach Unternehmen und 
Sektoren zu erreichen.

Allokationsbandbreiten

Instrumente Allokation

Senior Loans 80–100%

Andere Obligationen,  
Forderungen oder Schuld- 
verschreibungen von  
öffentlich-rechtlichen sowie  
privatrechtlichen Schuldnern  
(z. B. High Yield Bonds) 0–20%

Geldmarktanlagen* 0–10%

Regionen Allokation

Nordamerika 50–100%

Europa 0–50%

*  Diese Restriktion gilt nicht, sofern der Anteil 
von Geldmarktanlagen 10% aufgrund  
von Zu- oder Abflüssen oder Rückzahlungen 
übersteigt, sowie in den ersten sechs 
 Monaten, in welchen das Portfolio aufgebaut 
wird.

Anlagerestriktionen
• Der Anteil eines einzelnen Schuldners 

beträgt maximal 3% des Vermögens 
der Anlagegruppe. Davon ausge-
nommen sind Staatsobligationen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
(maximal 100%) oder von anderen 
Staaten mit einem Rating von 
mindestens A+ (maximal 10%).

• Das Zielfondsvermögen muss  
in mindestens 50 Einzelanlagen 
 investiert werden.

• Die maximale Allokation zu einem 
einzelnen Industriesektor beträgt 
25%.

• Das durchschnittliche Minimum- 
Rating ist B- (S & P) bzw. B3 (Moody’s).
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• Der Anteil von Anlagen, welche ein 
CCC+ (S & P) bzw. Caa1 (Moody’s) 
Rating oder tiefer haben, darf 
maximal 10 Prozentpunkte höher 
sein als derselbe Anteil im Referenz-
index.

• Vorübergehend kann der Anteil von 
Geldmarktanlagen 10% übersteigen. 
Solche Fälle müssen, sofern sie nicht 
durch einen Kapitalzufluss oder Rück- 
zahlungen entstehen, dem Controller 
begründet und im Quartalsbericht 
dargelegt werden. Weiter muss der 
Stiftungsratspräsident dazu einwilligen.

• Anlagen in Kollektivanlagen mit  
einer Nachschusspflicht sind 
 aus geschlossen.

Restriktionen für Geldmarktanlagen 
• Nur Geldmarktanlagen (inklusive 

diejenigen, welche zur Besicherung 
der Derivate hinterlegt werden)  
mit maximaler Restlaufzeit von  
12 Monaten und einem Minimum- 
Rating von A-1 (S & P) bzw. P-1 
(Moody’s) des Emittenten sind zum 
Zwecke der Liquiditätshaltung erlaubt.

• Maximal 3% des Gesamtfondsver-
mögens dürfen in Forderungen des- 
selben Schuldners angelegt werden 
(inklusive Geldmarktanteile). Die 
Ausnahmen gelten für CHF-Obligatio- 
nen der Schweizer Eidgenossen-
schaft (max. 100%) sowie von 
anderen Staatsanleihen (max. 10%).

• Geldmarktanlagefonds sind erlaubt 
und müssen die Anforderungen von 
Art. 30 ASV erfüllen.

Andere Restriktionen
• Der Einsatz von Derivaten ist unter 

Beachtung von Art. 56a BVV 2 
erlaubt, sofern diese zur Absicherung 
von Währungs- oder Zinsrisiken 
eingesetzt werden.

• Die Fremdwährungen werden für  
die Anlagegruppe Senior Loans  
mit Währungsabsicherung (Valoren-
nummer 22.137.465) bestmöglich  
in Schweizer Franken abgesichert. Die  
Anlagegruppe ohne Währungsab-
sicherung wird nicht in Schweizer 
Franken abgesichert (Valorennummer  
23.167.487).

• Der systematische und langfristige 
Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
der Anlagegruppe ist untersagt. 
Zulässig sind hingegen technisch 
bedingte kurzfristige Kreditauf-
nahmen zur Überbrückung von 
 Liquiditätsengpässen. Dasselbe gilt 
für den ZILUX Senior Loan Fund.

5 Due Diligence
Der Vermögensverwalter führt zur 
 Umsetzung der Anlagestrategien  
ein Due-Diligence-Verfahren bei der 
Selektion der Investitionen durch. 
 Dieses Due-Diligence-Verfahren des 
Vermögensverwalters konzentriert  
sich auf den Schuldner und umfasst 
unter anderem folgende Aspekte:

• Unternehmensstrategie

• Finanzkennzahlen der Unter-
nehmung mit Fokus auf  
die  finanzielle Stabilität (Kapital-
struktur, Cashflows, Ver-
schuldungsgrad, Zinslast etc.)

• Qualität des Managements sowie 
Analyse der Eigentumsverhältnisse

• Analyse der Industrie(n)

• Diversifikation des Umsatzes nach 
Kunden, Regionen und Sektoren

• Historische Entwicklung des 
 Unternehmens

Der Vermögensverwalter investiert 
 ausschliesslich in Wertschriften, welche 
die Due-Diligence-Kriterien erfüllen.

Art. 43 
Inkrafttreten

Die vorliegenden Richtlinien wurden vom  
Stiftungsrat an seiner ordentlichen 
 Sitzung vom 23. August 2018 geneh-
migt und mit Zirkularbeschluss vom 
12. Oktober 2018 ergänzt. Sie können 
jederzeit durch den Stiftungsrat 
 abgeändert oder ergänzt werden.

Anlagerichtlinien  
Zürich Anlagestiftung



Zürich Anlagestiftung
Postfach, CH-8085 Zürich
Telefon 044 628 78 88, Fax 044 629 18 66
anlagestiftung@zurich.ch, www.zurich-anlagestiftung.ch

ZH14200d-1811

Addendum zu den Anlagerichtlinien 
der Zürich Anlagestiftung

Abgabe einer Stimm-
empfehlung durch Anleger 
der Zürich Anlagestiftung

In Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der 
Statuten der Zürich Anlagestiftung 
 beschliesst der Stiftungsrat folgende 
 Ergänzung zu den Anlagerichtlinien:

Art. 1  
Abgabe einer Stimmempfehlung

1
Die Stimmempfehlungen der Anleger 
bei Namenaktien inländischer Gesell-
schaften sollen nach Möglichkeit an die 
Fondsleitung weitergeleitet  werden. 
Die Fondsleitung ist alleiniger Besitzer 
des Stimmrechts und entscheidet 
 alleine über dessen Ausübung. Bei 
 Beteiligungspapieren an ausländischen 
Unternehmungen wird in der Regel  
auf eine Stimmabgabe verzichtet.

2
Die Anleger der Zürich Anlagestiftung 
haben die Möglichkeit, mittels einer 
Zusatzvereinbarung mit der Zürich 
 Anlagestiftung die Abgabe ihrer Stimm - 
empfehlung zu regeln. Der Geltungs-
bereich für die Stimmempfehlung ist 
auf SMI-kotierte Unternehmen (Schweiz)  
beschränkt. Die Zürich Anlagestiftung 
wird bei einer Änderung dieser Politik 
ihre Anleger informieren.

3
Die Zürich Anlagestiftung informiert 
Dritte weder über ihr eigenes 
 Stimmempfehlungsverhalten noch  
über dasjenige ihrer Anleger.

4
Die Stimmempfehlungen werden nur 
weitergeleitet, sofern mindestens 5% 
des Kapitals einer Anlagegruppe 
 (Aktien Schweiz/Aktien Schweiz Index) 
sich zu der Weiterleitung an die Fonds-
leitung entscheiden.

Art. 2  
Inkrafttreten

Das vorliegende Addendum wurde 
vom Stiftungsrat an seiner ordentlichen 
Sitzung vom 20. August 2014 genehmigt  
und rückwirkend auf den 1. Januar 
2014 in Kraft gesetzt. Das Addendum 
kann jederzeit durch den Stiftungsrat 
abgeändert werden.


